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1. Zusammenfassung 
 
Die Beratung der Ultraviolettbestrahlung des Blutes (UVB), synonym fotobiologische 
Therapie, vor dem Arbeitsausschuss „Ärztliche Behandlung“ des Bundesausschus-
ses der Ärzte und Krankenkassen ist mit Datum vom 05.08.1999 durch den AOK-
Bundesverband beantragt worden. 
 
Die Veröffentlichung des Themas erfolgte im Bundesanzeiger Nr. 203 vom 
27.10.1999 sowie im Deutschen Ärzteblatt 96(43) vom 29.10.1999. Nach Eingang 
der Stellungnahmen, Recherche und Aufarbeitung der wissenschaftlichen Literatur 
durch die Geschäftsführung des Arbeitsausschusses ist die Methode indikationsbe-
zogen in der 30. und 34. Sitzung des Arbeitsausschusses beraten worden. 
 
In die Abwägung des möglichen Stellenwertes der HOT bei den von Stellungneh-
menden und von Autoren wissenschaftlicher Veröffentlichungen propagierten Indika-
tionen hat der Ausschuss alle Stellungnahmen und die maßgebliche wissenschaftli-
che Literatur einbezogen. 
 
Die differenzierte Auseinandersetzung mit den wissenschaftlichen Erkenntnissen zur 
HOT hat gezeigt, dass für diese Therapie randomisierte kontrollierte Studien möglich 
sind und durchgeführt werden. Die hochwertige Studie von Bühring et al. konnte ei-
nen Nutzen der HBO nicht belegen.  
 
Insgesamt hat die Analyse und Bewertung aller Stellungnahmen, der aktuellen wis-
senschaftlichen Literatur und sonstigen Fundstellen für alle überprüften Indikationen 
keine belastbaren Nachweise für den Nutzen und medizinische Notwendigkeit einer 
Anwendung in der vertragsärztlichen Versorgung ergeben. 
 
Ablauf, Inhalt und Ergebnis seiner Beratungen hat der Arbeitsausschuss in dem hier 
vorliegenden, umfassenden Abschlussbericht zusammengefasst und einvernehmlich 
verabschiedet. Zum Abschluss seiner Beratungen fasste der Bundesausschuss am 
11.12.2000 den Beschluss, die UVB der Anlage B (nicht anerkannte Methoden) der 
BUB-Richtlinie zuzuordnen. Der vom Bundesministerium für Gesundheit nicht bean-
standete Beschluss wurde am 22.03.2001 im Bundesanzeiger und am 30.03.2001 im 
Deutschen Ärzteblatt bekannt gemacht. Der Beschluss ist seit dem 23.03.2001 in 
Kraft. 
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2. Abkürzungsverzeichnis / Erläuterungen 
 
DG Deutsche Gesellschaft 
EUVBR extracorporeal ultraviolet blood radiation 
HOT Hämatogene Oxygenierung 
HTA Health Technology Assessment (Umfassende Verfahrensbewertung) 
nm Nanometer (10-9m) 
pAVK periphere Arterielle Verschlusskrankheit 
RCT Randomisierte kontrollierte Studie 
SD Standardabweichung (standard deviation) 
SN Stellungnahme 
TV Tischvorlage 
UV Ultraviolettes Licht 
UVB Ultraviolettbestrahlung des Blutes (mit UVC) 
UVC Ultraviolettes Licht des Spektrums C (100-280 nm) 
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3. Aufgabenstellung 
 
Die gesetzliche Regelung in § 135 Abs.1 SGB V sieht vor, dass „neue“ Untersu-
chungs- und Behandlungsmethoden im Rahmen der vertragsärztlichen Versorgung 
zu Lasten der Krankenkassen nur abgerechnet werden dürfen, wenn der Bundes-
ausschuss der Ärzte und Krankenkassen auf Antrag der Kassenärztlichen Bundes-
vereinigung, einer Kassenärztlichen Vereinigung oder eines Spitzenverbandes der 
Krankenkassen in Richtlinien nach § 92 Abs.1 Satz 2 Nr.5 SGB V Empfehlungen ab-
gegeben hat über  
 
1. die Anerkennung des diagnostischen und therapeutischen Nutzens der Methode, 
2. die notwendige Qualifikation der Ärzte sowie die apparativen Anforderungen, um 

eine sachgerechte Anwendung der neuen Methode zu sichern und  
3. die erforderlichen Aufzeichnungen über die ärztlichen Behandlungen. 
 
Mit Inkrafttreten des 2. GKV-Neuordnungsgesetzes zum 01.07.1997 hat der Bundes-
ausschuss der Ärzte und Krankenkassen durch die Neufassung des 
§ 135 Abs.1 SGB V den erweiterten gesetzlichen Auftrag erhalten, auch bereits bis-
her anerkannte (vergütete) GKV-Leistungen dahingehend zu überprüfen, ob nach 
dem jeweiligen Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse der medizinische Nutzen, 
die medizinische Notwendigkeit und die Wirtschaftlichkeit anerkannt wird. In Reaktion 
auf diesen erweiterten gesetzlichen Auftrag hat der Bundesausschuss der Ärzte und 
Krankenkassen den bisherigen NUB-Arbeitsausschuss durch den Arbeitsausschuss 
„Ärztliche Behandlung“ abgelöst und die für die Beratungen gem. § 135 Abs.1 SGB V 
am 01.10.1997 im Bundesanzeiger vom 31.12.1997, Seite 1532 veröffentlichten 
Richtlinien beschlossen, die am 01.01.1998 in Kraft getreten sind. Diese Verfahrens-
richtlinien legen den Ablauf der Beratungen des Arbeitsausschusses fest, beschrei-
ben die Prüfkriterien zu den gesetzlich vorgegebenen Begriffen des Nutzens, der 
medizinischen Notwendigkeit und der Wirtschaftlichkeit und sehen als Basis für die 
Entscheidungen des Bundesausschusses der Ärzte und Krankenkassen eine Beur-
teilung der Unterlagen nach international etablierten und anerkannten Evidenzkrite-
rien vor.  
 
Diese Verfahrensrichtlinien wurden entsprechend dem Auftrag des Bundesaus-
schusses inzwischen überprüft, inhaltlich überarbeitet (redaktionelle Korrekturen, Er-
gänzungen) und sind in ihrer Neufassung als „Richtlinien zur Überprüfung ärztlicher 
Untersuchungs- und Behandlungsmethoden gemäß § 135 Abs.1 SGB V (BUB-
Richtlinien)“ durch Veröffentlichung im Bundesanzeiger am 22. März 2000 in Kraft 
gesetzt worden (siehe Anhang 8.4.). 
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4. Formaler Ablauf der Beratung 
 
4.1. Antragsstellung 
 
Gemäß 2.2. der Verfahrensrichtlinie ist zur Beratung nach § 135 Abs. 1 SGB V ein 
Antrag der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, einer Kassenärztlichen Vereinigung 
oder eines Spitzenverbandes der Krankenkassen im Arbeitsausschuss zu stellen. 
 
Die Beratung der Ultraviolettbestrahlung des Blutes (UVB) oder auch fotobiologi-
schen Therapie geht zurück auf einen Antrag des AOK-Bundesverbandes. Der ord-
nungsgemäße Beratungsantrag und die Begründung zu diesem Antrag wurden in der 
21. Sitzung des Arbeitsausschusses „Ärztliche Behandlung“ am 26.08.1999 schrift-
lich in den Ausschuss eingebracht. 
 
(Anhang 8.5: Beratungsantrag des AOK-Bundesverbandes vom 05.08.1999) 
 
 
4.2. Antragsbegründung 
 
Gemäß 2.3 der Verfahrensrichtlinie sind die Anträge schriftlich zu begründen. Die 
Begründung wurde mit der Antragstellung vom 05.08.1999 am 26.08.1999 vorgelegt. 
 
In der Antragsbegründung hat der AOK-Bundesverband u.a. vorgetragen: 
 
Beschreibung der Methode: 
 
Dem Patienten werden aus der Kubitalvene 45-50 ml oder 1 ml/kg Körpergewicht 
Blut entnommen und mit Natriumzitrat 3,2%ig im Verhältnis 10:1 (9:1) ungerinnbar 
gemacht. Während der Reinfusion wird das Blut an einem Quecksilber-Niederdruck-
Brenner vorbeigeleitet. Sein Emmissionsmaximum liegt bei 254 nm. Serien von 6-20 
Behandlungen pro Zyklus und nachfolgend Einzelbehandlungen z.B. im monatlichem 
Abstand, über längere Zeit sind häufig. 
 
Indikationen lt. Anwendern: 
 
Durchblutungsstörungen aller Art 
Erkrankungen der Haut 
Bakterielle und Virusinfektionen 
Chronische Entzündungen aller Organbereiche 
Stoffwechselstörungen 
 
 
Nutzen, medizinische Notwendigkeit und Wirtschaftlichkeit der Methode werden be-
zweifelt. Aussagekräftige Untersuchungen wurden nicht gefunden. 
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4.3. Prioritätenfestlegung durch den Arbeitsausschuss 
 
Gemäß Punkt 4 der Verfahrensrichtlinie legt der Arbeitsausschuss fest, welche zur 
Beratung anstehenden Methoden vorrangig überprüft werden. 
 
In der Antragsbegründung hat der AOK-Bundesverband hierzu vorgetragen: 
 
Begründung der Beratungsnotwendigkeit 
 
Kostenübernahme für die UVB wird erst seit der Wiedervereinigung beantragt. Sie 
war ursprünglich nur in der DDR und der Sowjetunion verbreitet. Da bei der UVB kein 
Gas injiziert wird, ist das Verfahren durch die NUB-Richtlinien nicht erfasst – auch 
wenn die Anbieter für UVB dieselben Wirkmechanismen und Indikationen wie für 
HOT (Hämatogene Oxidationstherapie) beanspruchen. Eine Überprüfung scheint 
angezeigt, da sich Anfragen der Sozialgerichte zu diesem Verfahren häufen.  
 
Die Prioritätenfestlegung hat in der 22. Ausschuss-Sitzung am 23.09.1999 stattge-
funden. Der Ausschuss hat in dieser Sitzung die Ultraviolettbesrahlung des Blutes 
(UVB) als Thema benannt, das prioritär beraten und deswegen sobald als möglich 
als Beratungsthema veröffentlicht werden soll. 
 
 
4.4. Veröffentlichung des Beratungsthemas, Abgabe schriftlicher Stellung-

nahmen 
 
Gemäß Punkt 5 der Verfahrensrichtlinie veröffentlicht der Arbeitsausschuss diejeni-
gen Methoden, die aktuell zur Überprüfung anstehen. Mit der Veröffentlichung wird 
den maßgeblichen Dachverbänden der Ärztegesellschaften der jeweiligen Therapie-
richtung und ggf. sachverständigen Einzelpersonen Gelegenheit zur Stellungnahme 
gegeben. Das heißt, mit der Veröffentlichung sind sie aufgerufen, sich hierzu zu äu-
ßern. 
 
Mit der Veröffentlichung im Bundesanzeiger, vor allem aber im Ärzteblatt, das allen 
Ärzten in der Bundesrepublik Deutschland zugeht und als amtliches Veröffentli-
chungsblatt für die Beschlüsse der Selbstverwaltung genutzt wird, sind die aktuell 
vom Bundesausschuss aufgerufenen Beratungsthemen allgemein bekannt. Damit 
obliegt es den Dachverbänden der Ärztegesellschaften oder anderen Sachverstän-
digengruppen, sich zu Wort zu melden und alle relevanten Unterlagen einzureichen, 
die den Nutzen, die Notwendigkeit und Wirtschaftlichkeit der betreffenden Methode 
belegen können. 
 
Die Ultraviolettbestrahlung des Blutes wurde am 27.10.1999 als prioritäres Bera-
tungsthema im Bundesanzeiger und am 29.10.1999 im Deutschen Ärzteblatt veröf-
fentlicht. 
 
(Anhang 8.6: Veröffentlichung im Deutschen Ärzteblatt 96(43) vom 29.10.1999) 
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4.5. Fragenkatalog 
 
Der Arbeitsausschuss gibt zu jedem Beratungsthema einen speziellen Fragenkatalog 
vor, der zur Strukturierung der Stellungnahmen in Ausrichtung auf die Fragestellun-
gen des Ausschusses dient. Unabhängig davon steht es den Stellungnehmenden 
frei, über den Fragenkatalog hinaus in freier Form zusätzliche Aspekte darzustellen. 
Der Ausschuss weist jedoch generell darauf hin, dass die Sachverständigenaussa-
gen zum Nutzen, zur medizinischen Notwendigkeit und Wirtschaftlichkeit durch bei-
zufügende wissenschaftliche Veröffentlichungen zu belegen sind. 
 
Der vom Arbeitsausschuss einvernehmlich abgestimmte Fragenkatalog wurde allen 
zugeschickt, die der Geschäftsführung mitteilten, dass sie eine Stellungnahme abge-
ben wollten. 
 
(Anhang 8.7.: Fragenkatalog) 
 
 
4.6. Eingegangene Stellungnahmen 
 
Aufgrund der Veröffentlichung und der zusätzlichen Anfrage der Geschäftsführung 
des Arbeitsausschusses bei verschiedenen Geräteherstellern sind acht Stellung-
nahmen eingegangen.  
 
Stellungnahme Datum Bemerkungen 
DG Innere Medizin 
durch 
Herrn Prof. Köbberling, Wuppertal 

 
26.11.99 

 
freie SN 

BV Deutscher Internisten (BDI) e.V. 
Wiesbaden 
Herr Prof. Knuth 
 

 
10.12.99 
 

schließen sich der SN 
DG Innere Medizin durch 
Herrn Prof. Köbberling 
an 

Deutsche Krebsgesellschaft 
Studienhaus Onkologie, Frankfurt 
Frau Rossion  

 
22.12.99 
 

 
freie SN 

GOS Gesellschaft für Ozon- und 
Sauerstoffanwendungen in Medizin 
und Technik e.V., Waldbronn 
Herr Dr. Dehmlow 

19.06.00  
(angekündigt zum 
25.01.00 durch 
Herrn Dr. Sauer) 

SN durch Herrn PD Dr. 
Frick vom 15.12.99,  
als Anlage SN Dr. Dehm-
low für Kastner GmbH 

Wilhelm Husemann 
Medizin Technik, Warmsen 

03.07.00 

EUMATRON München 
Herr Müller 

15.07.00 

General-Vertretungen  
G.Gimpl, Obershausen 

 
25.07.00 

Kastl electronic GmbH & Co KG, 
Lindenberg/Pfalz 

 
02.08.00 

 
 
SN zur Anfrage der Ge-
schäftsführung bzgl. CE-
Zertifizierung 
 
 

 
Die Stellungnahmen zum Fragebogen befinden sich in Anhang 8.3 
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Darüber hinaus wurden von folgenden Einzelpersonen oder Verbänden der Fragen-
katalog des Ausschusses angefordert, ohne das nachfolgend eine Stellungnahme 
eingegangen wäre: 
 
 
- MDK Niedersachsen, Hannover 
- Dr. Hänsler GmbH, Herr Ziegler, Iffezheim 
- Berufsverband der Allgemeinärzte Deutschlands – Hausärzteverband e.V. – , 

Herr Prof. Kossow, Köln (Nachricht dass keine Stellungnahme zum Fragenkata-
log abgegeben wird) 

- Hufelandgesellschaft für Gesamtmedizin e.V., Vereinigung der Ärztegesell-
schaften für biologische Medizin, Herr Dr. Baur, Karlsruhe 

- Arzneimittelkommission der Deutschen Heilpraktiker, Herr Fendt, Bonn 
- Ärztegesellschaft für Erfahrungsheilkunde, Herr Dr. Hahn-Godeffroy, Hamburg 
- International Hospital Projekting Consult Berlin, Herr Prof. Dulce, Berlin 
- EUMATRON, Fachlieferant für UVB und HOT, Herr Müller, München (Stellung-

nahme auf Nachfrage der Geschäftsführung zur CE-Zertifizierung) 
- Internationale Gesellschaft für Biologische Krebsabwehr e.V., Herr Küstermann, 

Baden-Baden 
- Internationale Gesellschaft für Homotoxikologie e.V., Herr Dr. Frase, Baden-

Baden 
- Freie Heilpraktiker e.V., Herr Schmidt, Düsseldorf 
- Herr Prof. Dr. Rimpler, Wedemark 
- Zentralverband der Ärzte für Naturheilverfahren, Frau Schoch, Freudenstadt 
- Herr Dr. Chaillié, Meerbusch 
- Zentrum zur Dokumentation für Naturheilverfahren e.V. (ZDN), Herrn Wallisch, 

Essen 
- Advanced Medical Systems, Herr Holz, Tauberbischhofsheim 
- Frau und Herr Jentjens, Radevormwald-Bergerhof 
 
 
4.7. Beratung im Arbeitsausschuss unter Berücksichtigung der Stellungnah-

men und neuen wissenschaftlichen Literatur 
 
Alle Unterlagen unter Einbeziehung der Stellungnahmen und der maßgeblichen Lite-
ratur wurden an die Mitglieder des Arbeitsausschusses verschickt oder als Tischvor-
lage ausgehändigt. 
 
Für die Bearbeitung des Themas wurde eine Arbeitsgruppe einberufen, die sich aus 
Vertretern der Kassen- und Ärzteseite zusammensetzte. Die Stellungnahmen und die 
wesentliche Literatur wurden ausgewertet und im Berichterstattersystem dem Ar-
beitsausschuss „Ärztliche Behandlung“ vorgetragen. Dies erfolgte zunächst in Form 
eines einführenden Vortrages und schließlich in der Darstellung der wesentlichen 
Einzelstudien und der zusammenfassenden Bewertung der publizierten Übersichts-
arbeiten. 
 
In der anschließenden Diskussion hat der Ausschuss nicht nur die Stellungnahmen, 
sondern insbesondere auch die maßgebliche wissenschaftliche Literatur analysiert, 
bewertet und abwägend in seine Entscheidung einbezogen. 
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Zur Anerkennung des Nutzens, das heißt insbesondere zur spezifischen Wirksamkeit 
einer Methode, wird in der Regel der Beleg durch eine Studie der Evidenzklasse 1 
geführt. Wenn Studien dieser Qualität nicht vorliegen entscheidet der Ausschuss 
aufgrund der Unterlagen der bestvorliegenden Evidenz. So kann bei einer drängen-
den Problematik („hohe medizinische Notwendigkeit“) eine niedrigere Evidenz unter 
Umständen als ausreichend angesehen werden, um den Nutzen einer Methode an-
zuerkennen (z.B. Viruslastbestimmung bei HIV-Infizierten, Methadonsubstitution). 
Umgekehrt kann jedoch auch eine Methode, deren therapeutischer oder diagnosti-
scher Nutzen auf hohem Niveau belegt ist, z.B. aus wirtschaftlichen Gründen abge-
lehnt werden, wenn andere gleichwertige, bereits zu Lasten der GKV anzuwendende 
Methoden zur Verfügung stehen. 
 
Die Anerkennung oder Nichtanerkennung einer Methode kann deshalb nicht allein 
aus dem Vorliegen- oder Nichtvorliegen einzelner Studien resultieren. Der Bundes-
ausschuss entscheidet über den Nutzen, die medizinische Notwendigkeit und Wirt-
schaftlichkeit einer Methode in einem umfassenden Abwägungsprozess unter Einbe-
ziehung der medizinisch-wissenschaftlichen Erkenntnislage, der Stellungnahmen und 
aller weiteren relevanten Unterlagen. 
 
Ablauf, Inhalt und Ergebnis seiner Beratungen hat der Arbeitsausschuss in dem hier 
vorliegenden, umfassenden Abschlussbericht zusammengefasst und einvernehmlich 
verabschiedet.  
 
 
4.8. Beschlussfassung des Bundesausschusses und Inkraftsetzung 
 
Die Beratungen zur Ultraviolettbestrahlung des Blutes (UVB) fanden am 11.12.2000 
im Bundesausschuss der Ärzte und Krankenkassen statt. Der von dem Bundesminis-
terium für Gesundheit nicht beanstandete Beschluss wurde am 30.03.2001 im Bun-
desanzeiger und am 30.03.2001 im Deutschen Ärzteblatt (Anhang 8.9) bekannt ge-
macht. Der Beschluss ist seit dem 23.03.2001 in Kraft. 
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5. Informationsgewinnung und -bewertung 
 
5.1. Informationsgewinnung 
 
Die Informationsrecherche des Ausschusses zielt bei der Vorbereitung jeden Bera-
tungsthemas darauf ab, systematisch und umfassend den derzeit relevanten medizi-
nisch-wissenschaftlichen Wissensstand zu einer Methode festzustellen und in die 
Beratung des Ausschusses miteinzubeziehen.  
 
Dazu werden über den Weg der Veröffentlichung aktuelle Stellungnahmen von 
Sachverständigen aus Wissenschaft und Praxis eingeholt. Über die so gewonnenen 
Hinweise auf aktuelle wissenschaftliche Veröffentlichungen hinaus führt der Aus-
schuss eine umfassende eigene Literaturrecherche durch.  
 
Ziel der Recherche zur Ultraviolettbestrahlung des Blutes (UVB) war insbesondere 
die Identifikation von kontrollierten Studien, sonstigen klinischen Studien, systemati-
schen Übersichtsarbeiten (Systematic reviews), sonstigen Übersichtsarbeiten, Leit-
linien, Angemessenheitskriterien (Appropriateness Criteria) und Health Technology 
Assessments (HTA-Gutachten).  
 
1. Stellungnahmen 

Sowohl die in den eingegangenen Stellungnahmen vertretenen Auffassungen als 
auch die in den Stellungnahmen benannte Literatur gingen in die Verfahrensbe-
wertung ein. In den Stellungnahmen angeführte klinische Studien wurden im Ein-
zelnen analysiert. Alle Mitteilungen an den Arbeitsausschuss, auch solche, die 
nicht als Stellungnahme deklariert waren, wurden in die Auswertung einbezogen. 

 
2. Datenbanken 

In folgenden Datenbanken wurde recherchiert: Medline, Embase, AMED, Cochra-
ne Library.  

 
3. Referenzlisten, „Handsuche“, sog. graue Literatur 

Die Literaturrecherche umfasste auch die Auswertung von Referenzlisten der  
identifizierten Veröffentlichungen, die Identifikation von Artikeln aus sog. Supple-
ments, nicht in den durchsuchten Datenbanken berücksichtigten Zeitschriften, An-
frage bei Verlagen und freie Internetrecherchen u.a. über die Suchmaschine Alta-
vista. 

 
Die identifizierte Literatur wurde in die Literaturdatenbank Reference Manager im-
portiert und entsprechend der Problemstellung indiziert. Die eingesetzte Arbeitsgrup-
pe benannte daraufhin die Studien, die dem Arbeitsausschuss in Kopie zur Verfü-
gung gestellt wurden. Darüber hinaus konnte jeder in der Bibliographie aufgeführte 
Artikel angefordert und zusätzlich nicht gelistete, aber als relevant erachtete Artikel 
auf Anforderung über die Geschäftsführung des Arbeitsausschusses bestellt werden.  
 
Die angewendeten Suchroutinen und Ergebnisse sind im Anhang 8.1.1. abgebildet. 
Eine Beschränkung auf bestimmte Publikationstypen (z.B. kontrollierte Studien) war 
aufgrund der geringen Zahl an Veröffentlichungen nicht erforderlich. 
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5.2. Informationsbewertung 
 
Für die Bearbeitung der UVB wurde eine Arbeitsgruppe einberufen, die sich aus Ver-
tretern der Kassen- und Ärzteseite zusammensetzte und zur Aufgabe hatte die Stel-
lungnahmen und die wesentliche Literatur auszuwerten und im Berichter-
stattersystem dem Arbeitsausschuss „Ärztliche Behandlung“ vorgetragen. Dies er-
folgte in der 30. Sitzung zunächst in Form eines einführenden Vortrages und an-
schließend in der Darstellung der wesentlichen Einzelstudien und der zusammenfas-
senden Bewertung der zur UVB publizierten Übersichtsarbeiten.  
 
Die Basis der Beurteilung bildete dabei die Fragestellung des Arbeitsausschusses, 
die sich aus den gesetzlichen Vorgaben des § 135 Abs. 1 des SGB V ergibt: „Erfüllt 
die UVB – auch im Vergleich zu bereits zu Lasten der Krankenkassen erbrachten 
Methoden – die Kriterien des therapeutischen Nutzens, der Notwendigkeit sowie der 
Wirtschaftlichkeit, sodass die UVB als vertragsärztliche Leistung zu Lasten der Kran-
kenkassen erbracht werden sollte?“ 
 
Zur Bearbeitung dieser Fragestellung wurde die wissenschaftliche Literatur durch die 
Arbeitsgruppe gesichtet und exemplarisch ausgewertet. Zur Auswertung kamen Pri-
märstudien und Sekundärliteratur (systematische Übersichtsarbeiten, ggf. HTA-
Berichte und Leitlinien). Im Berichterstattersystem wurden die Auswertungen dem 
Arbeitsausschuss vorgestellt, dort diskutiert und konsentiert. Jede vorgestellte Unter-
lage wurden den Ausschussmitgliedern vorab als Beratungsunterlage zugeschickt. 
Darüber hinaus konnten Ausschussmitglieder jede in der Bibliographie aufgeführte 
wissenschaftliche Untersuchung anfordern und zusätzlich dort nicht gelistete, aber 
als relevant erachtete Artikel auf Anforderung über die Geschäftsführung des Ar-
beitsausschusses bestellen und zur Beratung aufrufen.  
 
Primärstudien: Die Auswertung einzelner Primärstudien erfolgte durch einen stan-
dardisierten Auswertungsbogen, der durch die Mitglieder der Arbeitsgruppe konsen-
tiert wurde.  
 
Diese strukturierte Überprüfung der Qualität der exemplarisch ausgewerteten Pri-
märstudien mit Hilfe des Auswertungsbogens ist erforderlich, da der Zusammenhang 
zwischen Studienergebnis und Qualität der Studie als gut etabliert gilt. In der Regel 
kommt es bei weniger sorgfältig durchgeführten Studien zu einer Überschätzung der 
Therapieeffekte. Merkmale einer qualitativ hochwertigen Studie sind folgende An-
haltspunkte, die in den Auswertungen dargestellt wurden:  
 
- Die Studienpopulation soll möglichst detailliert beschrieben werden. 
- Verum- und Kontrollgruppe sollen aus der gleichen Population kommen. 
- Die Rekrutierung der Teilnehmer soll möglichst Bias und Confounding vermeiden. 
- Ein- und Ausschlusskriterien sollen beschrieben sein. 
- Die Größe des Untersuchungskollektives soll sicherstellen, dass Ergebnisse sich 

mit hinreichender Sicherheit nicht zufällig ereignet haben (Vermeidung von sowohl 
alpha- wie auch beta-Fehler). 

- Die Art der Randomisation soll beschrieben werden. 
- Beschreibung der Intervention und der Vergleichsintervention. 
- Die Vergleichsgruppen sollen sich bis auf die Intervention möglichst nicht un-

terscheiden, innerhalb der einzelnen Gruppen soll die Behandlung gleich sein. 
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- Auswahl angemessener Outcome-Parameter, Beschreibung der Validität und 
Messung dieser Parameter. 

- Drop-Outs sollten weniger als 20% sein. 
- Eine angemessene statistische Auswertung sollte durchgeführt sein.  
- Es sollte möglichst eine Intention-to-treat Analyse verwendet worden sein. 
 
Im Sinne einer umfassenden Überprüfung wurden durch den Arbeitsausschuss auch 
Studien, die methodisch fehlerbehaftet waren, weiterhin berücksichtigt und nicht ver-
worfen. Um auf die eingeschränkte Verlässlichkeit solcher Studienergebnisse hinzu-
weisen wurde die entsprechende Kritik im Fazit des Auswerters detailliert benannt. 
Der Vorschlag zur Evidenzbewertung einzelner Studien durch den Arbeitsausschuss 
bildet die formale Evidenzbewertung, wie sie sich aus der Darstellung der Autoren 
ergibt, ab.  
 
Sekundärliteratur (Systematische Übersichtsarbeiten, HTA-Berichte, Leitlinien): Zu-
sätzlich zur Primärstudienauswertung wurden systematische Übersichtsarbeiten und, 
sofern vorhanden, HTA-Berichte deskriptiv ausgewertet und die Ergebnisse in den 
Beratungsprozess einbezogen.  
 
Leitlinien wurden daraufhin überprüft, ob die UVB als Methode benannt war und die 
ausgesprochenen Empfehlungen durch entsprechende wissenschaftliche Untersu-
chungen belegt wurden. 
 
Stellungnahmen: Alle Stellungnahmen wurden den Ausschussmitgliedern in Kopie 
zugeschickt und waren neben den wissenschaftlichen Unterlagen Beratungsgrundla-
ge für die Ausschusssitzungen.  
 
 
 
Die Studienbewertung stellt nur einen Teilaspekt der indikationsbezogenen Bewer-
tung der UVB dar, da der Bundesausschuss über den Nutzen, die medizinische Not-
wendigkeit und Wirtschaftlichkeit einer Methode in einem umfassenden Abwägungs-
prozess unter Einbeziehung der medizinisch-wissenschaftlichen Erkenntnislage, der 
Stellungnahmen und aller weiteren relevanten Unterlagen, entscheidet. Hierbei fin-
den insbesondere die medizinische Problematik (Notwendigkeit der Behandlung) und 
das Vorhandensein von Therapiealternativen Berücksichtigung. 
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6. Hintergrund und Indikationen 
 
Bei der UVB wird aus der Kubitalvene abgeleitetes Blut über ein Schlauchküvetten-
System in einem Blutträger dünner Schichtdicke (0,3 – 1 mm) an einer Quecksilber-
Niederdrucklampe über 5 Minuten vorbeigeleitet, die UV-Licht des Spektrums C 
(100-280 nm) emittiert (siehe Abbildung). Es wird eine Menge von 1ml/kg Körperge-
wicht zur Vermeidung der Gerinnung mit Natriumzitrat versetztes Blut verwendet. 
 

 
 
Die Behandlung erfolgt wöchentlich 2 bis 3 mal. 6 bis 10 Einzelbehandlungen („Sit-
zungen“) werden als Serie bezeichnet. Die Wiederholung einer Serie erfolgt nach 
jeweils 2 bis 6 wöchentlichen behandlungsfreien Intervallen. 6 Serien sollen zur Be-
handlung der meisten Indikationen ausreichend sein. 
 
Indikationen:  
 
In den wissenschaftlichen Veröffentlichungen und Übersichtsarbeiten zur UVB (und 
zur hämatogenen Oxidationstherapie) werden die in der folgenden Tabellen zusam-
mengefassten Indikationen benannt. Es sollen insbesondere Erkrankungen behan-
delbar sein, die auf Durchblutungsstörungen oder Immundefekte zurückzuführen 
sind.   
 
Hypertonie 
Arterielle Verschlusskrankheit 
M. Winiwarter-Buerger 
Raynaud-Syndrom 
Diabetische Mikroangiopathie 
KHK 
Zerebrovaskuläre Insuffizienz 
Migräne 
M. Menière 
Tinnitus 

Diabetische Glomerulosklerose 
Pyelonephritits 
Akne 
Erysipel  
Furunkulose 
Wundheilungsstörungen 
Chronische 
Sprunggelenksfisteln 
Osteomyelitis 
Adnexitis 
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Hörsturz 
Chronisch-venöse Durchblutungsstörun-
gen:  
 Thrombosen 
 Ulcus cruris 
 Varicosis 
 Retinalvenenthrombose 
Diabetische Retinopathie 
Arthrosen 
Epicondylitis 
M. Sudeck 
Primär chronische Polyarthritis 
Iridocyclitis 
Asthma bronchiale 
Chronisch-allergische Rhinitis 
Chronisches Ekzem 
Hautallergien 
Keloid 
Psoriasis 

Mastitis 
Rezid. diabetische Hautinfekte 
Periodontose 
Chronische Sinusitis 
Chronische Bronchitis 
Gicht 
Makuladegeneration 
Akute und chronische 
Lebererkrankungen 
Malignombegleittherapie 
Operationsvorbereitung 
und -nachbehandlung 
Herpes zoster 
HIV-Infektion aller Stadien 
Bestrahlungsschäden 
Colitis ulcerosa 
M. Crohn 
Atrophische Gastritis 

 
 
Historie:  
 
Bei der UVB handelt es sich nicht um ein originäres Therapieverfahren, sondern eine 
Weiterentwicklung und Kombination älterer, einfacher Verfahren. Bei der UVB wird 
das Prinzip der Eigenblutbehandlung mit den Effekten einer UV-Bestrahlung kombi-
niert. 
 
Eigenblutbehandlungen wurden seit über 2000 Jahren in verschiedenen Kulturen 
angewandt, angefangen von Nadelstichen und Kneifmassagen im alten China, die 
über die Erzeugung von Hämatomen die Effekte einer Eigenblutbehandlung auslö-
sen sollten, bis hin zur Behandlung verschiedener Erkrankungen mit UV-bestrahltem 
Eigenblut durch Havlicek in den 30er Jahren des 20.Jahrhunderts. Die Eigenblutbe-
handlung soll eine „vegetative Umstimmung“ (Umstimmungstherapie) und eine Anre-
gung der Immunität bewirken. 
 
Anwendungen von UV-Strahlen sind bis in die Antike (Hippokrates) zurückzuverfol-
gen. Kam um die Jahrhundertwende (19./20.Jahrhundert) die UV-Bestrahlung des 
Blutes abgeleitet aus der Luft- und Lebensmittelentkeimung zunächst unter der An-
nahme antibakterieller und antiviraler Effekte zur Anwendung wurde sie ab den 30er 
Jahren des 20.Jahrhundert unter der Annahme einer Wirkungssteigerung der Eigen-
bluttherapie genutzt. Dabei wird der Protein-denaturierende Effekt der UV-Strahlung 
und die daraus resultierende Bildung von Neoantigenen als wesentlich angesehen 
(Reizkörpertheorie). 
 
 
Diskutierte Wirkmechanismen:  
 
Nach Knott sind kleine Dosen UV-behandelten Blutes in der Lage, die natürlichen 
bakteriziden Eigenschaften des Blutes sowie die Abwehrkräfte des Körpers insge-
samt zu verstärken. Zusätzlich sei eine deaktivierende Wirkung auf Bakterientoxine 
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zu erwägen. Nach E. Becher kommt zu einer Aktivierung von Provitaminen, einer 
Beeinflussung von Anämie und Förderung von Abwehrkräften des Blutes. Nach Hav-
licek: „Die Reinjektion ultraviolettbestrahlten Blutes ist somit nichts anderes als eine 
planmäßige Nutzbarmachung humoral physiologischer Kräfte.“  
 
Konkret werden folgende Wirkmechanismen genannt: 
 

• Steigerung der arteriovenösen Sauerstoffdifferenz (Verbesserung der Sau-
erstoffutilisation) 

• Hemmung der Thrombozytenaggregation 
• Aktivierung der Fibrinolyse 
• Senkung des Cholesterinspiegels 
• Verbesserungen der Fließeigenschaften des Blutes 

 
Auf molekularer Ebene wird, vereinfacht dargestellt, die Bildung von sogenannten 
reaktiven Sauerstoffspezies (ROS) als wesentlich angesehen. Beispielsweise soll die 
Reaktion zwischen Stickstoffmolekülen und ROS zur Bildung von Stickoxid führen, 
das stark vasodilatierende Effekte hat. Auch soll es zu einer Erholung des antioxida-
tiven Potentials kommen, einer Art Abhärtung gegenüber schädlichen Radikalen. 
Des Weiteren wird die Sprengung von Wasserstoffbrücken durch UV-Quanten be-
schrieben, welche die physikalischen Eigenschaften von Erythrozyten und Albumin in 
wünschenswerter Weise verändern soll. Schließlich würde die schon oben genannte 
Bildung von Neoantigenen eine positive Immundeviation induzieren. 
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7. Bewertung und Diskussion der wissenschaftlichen Unterlagen und Stel-
lungnahmen 

 
Sämtliche publizierte und verfügbare Literatur, die durch die Stellungnahmen be-
nannt oder durch Eigenrecherchen des Arbeitsausschusses gefunden wurde, ist im 
Arbeitsausschuss diskutiert und bewertet worden.  
 
Unter Berücksichtigung der Stellungnahmen und der ergänzenden eigenen Literatur-
recherche hat der Ausschuss insgesamt folgende Unterlagen als maßgeblich ange-
sehen, wobei auf tierexperimentelle Untersuchungen verzichtet wurde, da die Über-
tragbarkeit solcher Ergebnisse auf den Menschen als limitiert angesehen wird: 
 
a) Einzelne wissen-

schaftliche Veröf-
fentlichungen 

 

 Übersichtsartikel 
verschickt zur 30. Sitzung Arzneimittelkommission für Biologische Medizin. Sauerstofftherapien; Definitio-

nen und Standortbestimmungen. Hufeland-Journal 6 (3):71-74, 1991. 
verschickt zur 30. Sitzung Dehmlow R. Mechanismen, Prozesse und Wirkungsweisen von Sauerstoffthe-

rapie. therapeutikon 7 (11):497-504, 1993. 
verschickt zur 30. Sitzung Dehmlow R. Ozon-Sauerstoff-Therapien und Umweltmedizin.  Erfahrungsheil-

kunde 45 (3):162-167, 1996. 
verschickt zur 30. Sitzung Rosslenbroich B. Ozontherapie und Hämatogene Oxydationstherapie (HOT, 

UVB) im Überblick. In: Naturheilverfahren und unkonventionelle Medizinische 
Richtungen, edited by by Bühring M, Kemper FH, Matthiessen PF, Berlin Hei-
delberg:Springer, 1992 

 UVB und HOT 
verschickt zur 30. Sitzung Bühring M, Kiesewetter H. Erkenntnisstand aus traditioneller Anwendung von 

UVB/HOT bei Patienten mit arteriellen Gefäßerkrankungen. Ärzte-
zeitschr.f.Naturheilverf. 36 (6):436-438, 1995. 

verschickt zur 30. Sitzung Diehm C, Rechtsteiner HJ. Die Ultraviolettbestrahlung des Blutes (UVB) und die 
Hämatogene Oxidationstherapie (HOT). In: Wer heilt, hat recht?,Anonymous  
München, Bern, Wien: 1989, p. 40-67. 

verschickt zur 30. Sitzung Frick G. Behandlung mit extrakorporal UV-bestrahltem Eigenblut; Teil 1: Ge-
schichte und Grundlagen der UVB und HOT. In: Naturheilverfahren und unkon-
ventionelle Medizinische Richtungen, edited by Bühring M, Kemper FH, Mat-
thiessen PF, Berlin Heidelberg:Springer, 1994, 

verschickt zur 30. Sitzung Holesch H. Praxis der hämatogenen Oxidationstherapie (HOT) und der Ultravio-
lett-Bestrahlung des Blutes (UVB), Eigenverlag, 1993. 

verschickt zur 30. Sitzung Paulitschke M, Turowski A., Lerche D. Ergebnisse der Berliner HOT/UVB-
Vergleichsstudie bei Patienten mit peripheren arteriellen Durchblutungsstörun-
gen. Z.Gesamte Inn.Med. 47 (4):148-153, 1992. 

verschickt zur 30. Sitzung Pöhlmann G. Behandlung mit extrakorporal UV-bestrahltem Eigenblut; Teil 2: 
Klinische Erfahrungen bei der UVB und HOT. In: Naturheilverfahren und unkon-
ventionelle Medizinische Richtungen, edited by Bühring M, Kemper FH, Mat-
thiessen PF, Berlin Heidelberg:Springer, 1994 

verschickt zur 30. Sitzung Turowski A, Paulitschke M, Wziontek A, Schmidt HH. Über die Behandlung des 
sekundären und primären Raynaud-Syndroms mit der HOT und UVB. Ärzte-
zeitschr.f.Naturheilverf. 33 (8):638-645, 1992. 

 UVB 

verschickt zur 30. Sitzung Ganelina IE, Kukui LM, Nikolaewa JP, Schumilowa TE, Cholmogorow WE, 
Timofeew KW, Schurigin AL. Zur Therapie schwerer Stenokardien mittels Ultra-
violettbestrahlung des Blutes (UVB) und zu einigen Wirkungsmechanismen 
dieser Therapie. Folia Haematol.Int Mag.Klin Morphol.Blutforsch. 109(3), 470-
482. 1982 
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verschickt zur 30. Sitzung Pöhlmann G. Klinisch-experimentelle Untersuchungen zur Wirkung der 
Retransfusion von ultraviolett bestrahltem Eigenblut bei Patienten mit peripherer 
arterieller Verschlusskrankheit. Z.ärztl.Fortbild. 81(3), 121-125. 1987. 

verschickt zur 30. Sitzung Richard F, Zabel L, Langhennig R. [Effectiveness of ultraviolet irradiation of 
blood in patients with arterial occlusive disease] Untersuchungen zur Effektivitat 
der Ultraviolettbestrahlung des Blutes bei Patienten mit arterieller Verschluss-
krankheit. Z Arztl.Fortbild.Jena. 81(17), 889-892. 1987. 
Wiesner S, Frick G, Gansicke FW, Linke A, Wiesner A. [Positions on the article 
"Studies of the effectiveness of ultraviolet irradiation of blood of patients with 
arterial occlusive disease" by Richard F,  Zabel-Langhennig R] 
Stellungnahmen zur Arbeit "Untersuchungen zur Effektivitat der Ultraviolettbe-
strahlung des Blutes bei Patienten mit arterieller Verschlusskrankheit" von Ri-
chard F, Zabel-Langhennig R. Z. arztl. Fortbild. 81 (1987), 889-892. Z 
Arztl.Fortbild.Jena. 82(10), 473-477. 1988. 

verschickt zur 34. Sitzung Scherf, H. P., Meffert, H., Miehe, M., Steiniger, S., and Sonnichsen, N. Place-
bokontrollierter Vergleich der therapeutischen Wirkung von extrakorporaler UV-
Blutbestrahlung und UV-Bestrahlung der Haut bei chronisch-stationärer Psoria-
sis. Dermatol Monatsschr. 173(10), 591-596. 1987. 

verschickt zur 30. Sitzung Scherf HP, Bäumler H, Meffert H, Turowski A, Schmidt HH, Priem F, Sönnich-
sen N. Serielle Infrarot- und UV-Ganzkörperbestrahlung sowie Schein- und UV-
Bestrahlung venösen Eigenblutes bei peripherer arterieller Verschlusskrankheit 
1. Laufbandergometrie, metabolische, rheologische und hämadynamische Pa-
rameter. Z.Gesamte Inn.Med. 44(7), 201-207. 1989. 

verschickt zur 30. Sitzung Taubert, K. Ultraviolettbestrahlung des Blutes (UVB) bei Migrane. Z 
Arztl.Fortbild.Jena. 85(1-2), 43-48. 25-1-1991. 

in Auszügen  
verschickt zur 34. Sitzung 

Ziepert, Maria und Ziepert, Manfred. Zur Wirkung der Ultraviolettbestrahlung 
des Eigenblutes bei der Migräne.  1985.  Friedrich-Schiller-Universität Jena, 
Medizinische Fakultät, Dissertation A 

b) Leitlinien,  
Konsensuspapiere; 

HTA-Berichte 
verschickt zur 30. Sitzung 

Windeler J. Gutachten zum Stand des Nachweises der Wirksamkeit der Ultravi-
olettbehstrahlung des Eigenblutes (UVB /  HOT). In: Naturheilverfahren und 
unkonventionelle Medizinische Richtungen, edited by by Bühring M, Kemper 
FH, Matthiessen PF, Berlin Heidelberg:Springer, 1994 
Darüber hinaus konnten keine Leitlinien, Konsensuspapiere oder HTA-Berichte 
identifiziert werden, welche die Ultraviolettbestrahlung des Blutes (UVB) als 
Therapieoption benennen 

c) Gutachten und 
Stellungnahmen 

 

verschickt zur 30. Sitzung DG Innere Medizin durch Herrn Prof. Köbberling, Wuppertal 
verschickt zur 30. Sitzung Berufsverband Deutscher Internisten (BDI) e.V., Wiesbaden 

Herr Prof. Knuth 
verschickt zur 30. Sitzung Deutsche Krebsgesellschaft, Studienhaus Onkologie, Frankfurt 

Frau Rossion  
TV zur 30. Sitzung GOS Gesellschaft für Ozon- und Sauerstoffanwendungen in Medizin und Tech-

nik e.V., Waldbronn, Herr Dr. Dehmlow 
verschickt zur 31. Sitzung Wilhelm Husemann; Medizin Technik, Warmsen 
verschickt zur 31. Sitzung EUMATRON München; Herr Müller 
verschickt zur 32. Sitzung General-Vertretungen; G.Gimpl, Obershausen 
verschickt zur 32. Sitzung Kastl electronic GmbH & Co KG, Lindenberg/Pfalz 

 
 
Eine ausführliche Auswertung und Kritik der einzelnen Veröffentlichungen findet sich 
im Anhang 8.2. und im kommentierten Literaturverzeichnis. Die Ergebnisse der Aus-
wertungen sind in der folgenden Diskussion zu Nutzen, Notwendigkeit und Wirt-
schaftlichkeit wiedergegeben. 
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7.1. Diskussion zum Nutzen der Ultraviolettbestrahlung des Blutes, zur Medi-
zinischen Notwendigkeit und zur Wirtschaftlichkeit 

 
Leitlinien:  
 
Leitlinien, welche die UVB als therapeutische Maßnahme empfehlen, konnten nicht 
gefunden werden. 
 
 
Gutachten:  
 
Im „Gutachten zum Stand des Nachweises der Wirksamkeit der Ultraviolettbestrah-
lung des Eigenblutes (UVB/HOT)“ zur Erkenntnislage zur UVB und hämatogenen 
Oxidationstherapie (HOT) von Dr. Windeler 1994, Universität Heidelberg, wird resü-
miert:  
 
„Die hier diskutierten klinischen Untersuchungsergebnisse erscheinen hinsichtlich 
ihrer Quantität und Qualität sowie hinsichtlich der Übereinstimmung der in ihnen er-
hobenen Befunde nicht ausreichend für eine fundierte Beurteilung von Risiken und 
Nutzen des Verfahrens. 
 
Zusätzlich ist festzustellen, dass kein Datenmaterial vorliegt, das den Anforderungen 
nationaler und internationaler Anforderungen genügt, z.B. der Nachweis eines Lang-
zeiteffekts von mindestens sechs Monaten.“  
 
 
Stellungnahmen:  
 
Dem Ausschuss wurden für die aktuelle Beratung folgende vier Stellungnahmen ein-
gereicht: 

 
Stellungnahme Aussage 
DG Innere Medizin 
durch Herrn Prof. Köbberling, Wuppertal, 26.11.99 

Ablehnend 

Berufsverband Deutscher Internisten (BDI) e.V., 
Wiesbaden, Herr Prof. Knuth, 10.12.99 

Ablehnend 

Deutsche Krebsgesellschaft, Studienhaus Onkolo-
gie, Frankfurt, Frau Rossion, 22.12.99 

Ablehnend 

GOS Gesellschaft für Ozon- und Sauerstoffanwen-
dungen in Medizin und Technik e.V., Waldbronn, 
Herr Dr. Dehmlow, 19.06.00 

Befürwortend 

 
Hinzu kommen vier Stellungnahmen von Geräteherstellern / Vertreibern die von der 
Geschäftsführung des Arbeitsausschusses in Bezug zur CE-Zertifizierung der bei der 
UVB eingesetzten Geräte angeschrieben wurden. 
 

- Wilhelm Husemann; Medizin Technik, Warmsen 
- EUMATRON München; Herr Müller 
- General-Vertretungen; G.Gimpl, Obertshausen 
- Kastl electronic GmbH & Co KG, Lindenberg/Pfalz 
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Bewertung der aktuellen medizinisch-wissenschaftlichen Literatur:  
 
Die aktuelle Literatur, wie in den Stellungnahmen benannt und durch Eigenrecherche 
identifiziert, wurde in Auswahl und Umfang vom Arbeitsausschuss als umfassend 
und nicht ergänzungsbedürftig bestätigt.  
 
Zu Beginn der Erörterung der wissenschaftlichen Literatur wurde im Ausschuss dar-
über diskutiert, welche Art und Qualität von wissenschaftlichen Untersuchungen zu 
dieser Therapie durchgeführt werden kann und deshalb erwartet werden sollte. Die 
vorliegenden Studien von Richard und Zabel 1987, Scherf et al. 1989 sowie Taubert 
et al. 1991 belegen, dass doppelblinde, randomisierte, plazebokontrollierte Studien 
zur Wirksamkeit der UVB unproblematisch durchgeführt werden können, da der UV-
Strahler abgedeckt werden kann, sodass weder Arzt noch Patient wahrnehmen kön-
nen, ob das Blut mit UV bestrahlt wird oder nicht. Da keine Gründe ersichtlich sind, 
warum solche hochqualitativen Studien nicht durchgeführt werden könnten, sieht der 
Ausschuss die Notwendigkeit, dass die potentielle Wirksamkeit und Sicherheit der 
UVB durch entsprechende Studien belegt werden müssen. 
 
Die Studien, die seitens des Arbeitsauschusses derzeit als die der besten Erkennt-
nislage (current best evidence) angesehen werden, sind im folgendem kurz be-
schrieben. (Eine ausführliche Darstellung finden Sie in Anhang 8.2)   
 

- Die Studien von Ganelina et al. 1982 bei Patienten mit Stenokardien, Pöhl-
mann et al. 1987 und Scherf et al. 1989 bei pAVK sind aufgrund methodischer 
Mängel nicht geeignet, die Wirksamkeit der UVB bei den genannten Indikatio-
nen zu belegen.  

 
- Bei der Indikation pAVK werden unter anderem auch nicht die international 

anerkannten Richtlinien zur Erfolgsbeurteilung von Therapien berücksichtigt 
(1. Guideline for clinical investigation of drugs for the treatment of chronic periperal arterial disease der EU. - 
2. Heidrich, H. Prinzipien kontrollierter klinischer Therapiestudien bei peripherer arterieller Verschlusskrankheit- An-
gio-Archiv 13. [1986]. - 3. Heidrich, H. Prüfrichtlinien für Therapiestudien im Fontaine-Stadium II-IV bei peripherer ar-
terieller Verschlusskrankheit. VASA 21 [1992]). Die Beurteilung sollte beispielsweise durch 
gegenüber der angewandten Therapie verblindete Untersucher erfolgen und 
es müssen ausreichende längerfristige Nachbeobachtungszeiten gewährleis-
tet sein.  

 
- Pöhlmann (1987) et al resümieren zu den Ergebnissen ihrer Studie unter an-

derem: „Wir halten diesen Test [Kontrollierter Gehtest] für wichtig, obwohl sub-
jektiv stark beeinflussbar“.  

 
- Bühring und Kiesewetter kommentieren 1994: „Allerdings scheint fraglich, ob 

die Gehstrecke den geeigneten Prüfparameter für klinische Studien darstellt, 
sie wird von vielen nicht angiologischen (z.B. orthopädischen) Faktoren mitbe-
stimmt. Wir halten für möglich, dass neben den therapeutischen Möglichkeiten 
des Gehtrainings und weiterer – auch physikalischer – Behandlungen UVB 
und HOT keine relevanten Aussichten auf zusätzliche Behandlungserfolge 
haben.“  

 
- Die Studien zur UVB von Richard und Zabel 1987 bei pAVK sowie Taubert 

1991 bei Migräne konnten keinen Unterschied zwischen den plazebobehan-
delten Patienten und den mit UVB behandelten aufzeigen. Aber auch diese 
Studien sind aufgrund schwerwiegender methodischer Mängel in ihrer Aussa-
gefähigkeit eingeschränkt. 
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Auch zu anderen Indikationen liegen keine Studien vor, die auf methodisch akzep-
tablen Niveau die Wirksamkeit und Sicherheit der UVB belegen können. 
 
Der Ausschuss sieht analog den Fragen, die Taubert (1991) in weiteren Studien zu-
dem für klärungsbedürftig hält, folgende Sachverhalte als unklar an: 
 

• welche Applikationsparameter zu Effekten führen, 
• welche Wellenlänge Effekte erbringt und 
• wie die potentielle Wirksamkeit der UVB im Vergleich zur Pharmakotherapie ist. 

 
Der Ausschuss hält fest, dass entgegen anderen Behauptungen, seit dem ablehnen-
den Beschluss des damaligen NUB-Ausschusses aus dem Dezember 1990 keine 
aktuelleren Studien veröffentlicht worden oder dem Ausschuss zur Verfügung gestellt 
wurden, die eine Wirksamkeit der UVB belegen könnten. 

7.2. Zusammenfassende Bewertung 
 
Die im Rahmen der gesetzlichen Krankenversorgung (GKV) zu erbringenden Leis-
tungen müssen laut Sozialgesetzbuch dem allgemein anerkannten Stand der medi-
zinischen Erkenntnisse entsprechen und den medizinischen Fortschritt berück-
sichtigen (§2, SGB V). Die Erbringung medizinischer Leistungen hat sich dabei am 
Wirtschaftlichkeitsgebot zu orientieren. Danach müssen diese Leistungen aus-
reichend, zweckmäßig und wirtschaftlich sein. Sie dürfen das Maß des Notwendigen 
nicht überschreiten (SGB V, §12). 
 
Gemäß § 135 Abs.1 SGB V sind für die Aufnahme einer therapeutischen Methode in 
den Katalog der GKV die Kriterien des Nutzens, der medizinischen Notwendigkeit 
sowie der Wirtschaftlichkeit einer Methode für die Bewertung ärztlicher Unter-
suchungs- und Behandlungsmethoden zu prüfen. 
 
Hierzu zieht der Arbeitsausschuss folgendes Fazit: 
 
1. Die Durchführbarkeit kontrollierter, verblindeter sowie plazebokontrollierter Stu-

dien zum Wirksamkeitsnachweis der UVB ist durch mehrere Studien belegt wor-
den 

2. Der Ausschuss hat zu keiner der benannten Indikationen, weder durch die Stel-
lungnahmen noch durch die Eigenrecherche, entsprechende Studien oder andere 
geeignete wissenschaftliche Untersuchungen erhalten, die eine Wirksamkeit der 
UVB belegen 

3. Die bisher vorliegenden wissenschaftlichen Unterlagen weisen derartig schwer-
wiegende Mängel auf, dass sie in keiner Weise geeignet sind, den Nutzen, die 
Notwendigkeit und die Wirtschaftlichkeit der UVB für die Anwendung im Rahmen 
der Gesetzlichen Krankenversicherung zu belegen 

4. Entgegen den Behauptungen bei sozialgerichtlichen Auseinandersetzungen gibt 
es seit ca. 1990 keine relevanten neuen Veröffentlichungen, die einen neuen Er-
kenntnisstand belegen. 

 
Nutzen, Notwendigkeit und Wirtschaftlichkeit der Ultraviolettbestrahlung des Blutes 
(UVB) sind nicht belegt. 
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8. Anhang 

8.1. Literatur 

8.1.1. Literaturrecherche 
 
Recherche zur: Ultraviolettbestrahlung des Blutes (UVB) / fotobiologische Therapie 
und zur Hämatogene Oxydationstherapie (HOT), Blutwäsche nach Wehrli 
 
Suchbegriff Zeitraum / 

Datenbank 
Treffer Bemerkungen 

ultraviolet irradiation blood  medline Silver-
platter 66-
04/2000 

69  

ultraviolet irradiation blood not ((russian in la) or (chi-
nese in la) or (ukrainian in la)) 

medline Silver-
platter 66-
04/2000 

12 kein Artikel nach 
1996 

ultraviolet radiation blood (in Textfeldern) dimdi  
AMED 85 
Embase 74 
16.05.2000 

1365  

ultraviolet radiation autoblood (in Textfeldern) dimdi  
AMED 85 
Embase 74 
16.05.2000 

2  

radiation autoblood (in Textfeldern) dimdi  
AMED 85 
Embase 74 
16.05.2000 

4  

wiesner (in Textfeldern) dimdi  
AMED 85 
Embase 74 
16.05.2000 

10 nur ein relevanter 
Artikel: Dehmlow. 
Ozon-Sauerstoff-
Therapie und Um-
welt 

autohaemotherapy (in Textfeldern) dimdi  
AMED 85 
Embase 74 
16.05.2000 

14  

haematogenous oxidation (in Textfeldern) dimdi  
AMED 85 
Embase 74 
16.05.2000 

2  

Wehrli ? (Autor) OR wehrli (in Textfeldern) dimdi  
AMED 85 
Embase 74 
16.05.2000 

5  

(oxidation OR oxydation) AND haematog* dimdi  
AMED 85 
Embase 74 
14.06.2000 

4  

(oxidation OR oxydation) AND haematog* Cochrane 
Library 
3/2000 

5 the cochrane con-
trolled trial register 
(CENTRAL/CCTR) 
keine relevanten 
Treffer 

autohaemotherapy Cochrane 
Library 
3/2000 

0  
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Suchbegriff Zeitraum / 
Datenbank 

Treffer Bemerkungen 

autoblood Cochrane 
Library 
3/2000 

3 the cochrane con-
trolled trial register 
(CENTRAL/CCTR) 
keine relevanten 
Treffer 

ULTRAVIOLET AND IRRADIATION AND BLOOD Cochrane 
Library 
3/2000 

9 the cochrane con-
trolled trial register 
(CENTRAL/CCTR) 
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Kommentar: Kurze Übersichtsarbeit zu Sau-
erstofftherapien. 
Veröffentlichung eignet sich nicht zum Wirk-
samkeitsnachweis. Kein über die für die aus-
führliche Einzelauswertung ausgewählte Lite-
ratur hinausgehender Erkenntnisgewinn. 

2. Bartusch M. Der ischämische Schmerz und 
seine Behandlung mit ultravioletter Blutbe-
strahlung (UVB). In: Mörl H, editor. Sinn und 
Unsinn der Therapie von Durchblutungsstö-
rungen; Bieten Außenseitermethoden eine Al-
ternative? Weinheim: VCH Verlagsgesellschaft 
mbH, 1987: 27-41. 
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Abhandlung über Wikmechanismen der UVB 
und HOT. Kurzer Bericht über Fallserie.  
Veröffentlichung eignet sich nicht zum Wirk-
samkeitsnachweis. Kein über die für die aus-
führliche Einzelauswertung ausgewählte Lite-
ratur hinausgehender Erkenntnisgewinn. 

3. Bäumler H, Lerche D, Scherf HP, Bilsing R, 
Meier W, Kucera H et al. Experimentelle Un-
tersuchungen zum rheologischen Verhalten 
von Blut bei Ultraviolettbestrahlung (UVB). Z 
Gesamte Inn Med 1982; 37:458-465. 
Kommentar: Veröffentlichung liegt nicht vor 

4. Belgrad D, Zwiener U. Rheologische Effekte 
bei der Ultraviolettbestrahlung von Eigenblut 
mit und ohne Lymphozyten. Z Gesamte Inn 
Med 1989; 44:284-286. 
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5. Bühring M, Kiesewetter H. Erkenntnisstand 
aus traditioneller Anwendung von UVB/HOT 
bei Patienten mit arteriellen Gefäßerkrankun-
gen. Ärztezeitschr f Naturheilverf 1995; 
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Veröffentlichung eignet sich nicht zum Wirk-
samkeitsnachweis. Kein über die für die aus-
führliche Einzelauswertung ausgewählte Lite-
ratur hinausgehender Erkenntnisgewinn. 

6. Bühring M, Dehmlow R. Zur Therapie mit UVB-
bestrahltem Eigenblut. Symposium am 
17.02.1995 am Lehrstuhl für Naturheilkunde 
der Freien Universität Berlin, Kongressbericht. 
Forsch.Komplementärmed. 2, 219-220. 1995.  
Kommentar: Kongressbericht 
Veröffentlichung eignet sich nicht zum Wirk-
samkeitsnachweis. Kein über die für die aus-
führliche Einzelauswertung ausgewählte Lite-
ratur hinausgehender Erkenntnisgewinn. 

7. Dehmlow R, Segal J. Die Rolle der Serumei-
weiße bei der Ultraviolettbestrahlung des Blu-
tes (UVB) - neuere experimentelle Resultate 
und theoretische Zusammenhänge. Erfah-
rungsheilkunde 1989; 38(4):219-222. 
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ratur hinausgehender Erkenntnisgewinn. 

8. Dehmlow R. Veränderungen biochemischer 
und pathophysiologischer Parameter bei der 
UV-Bestrahlung des Eigenblutes unter beson-
derer Berücksichtigung der Serumeiweiße - 
Mechanismen und Wirkungsweisen. Ärzte-
zeitschr f Naturheilverf 1989; 30(4):263-268. 
Kommentar: Übersichtsarbeit zu potentiellen 
Wirkmechanismen der UVB. 
Veröffentlichung eignet sich nicht zum Wirk-
samkeitsnachweis. Kein über die für die aus-
führliche Einzelauswertung ausgewählte Lite-
ratur hinausgehender Erkenntnisgewinn. 

9. Dehmlow R. Mechanismen, Prozesse und 
Wirkungsweisen der UVB und HOT. Teil 2: 
Empirische Wirkungen, Mechanismen, Pro-
zesse und komplexe Wirkungsweisen. thera-
peutikon 1991; 5(10):526-531. 
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Wirkmechanismen der UVB und HOT. 
Veröffentlichung eignet sich nicht zum Wirk-
samkeitsnachweis. Kein über die für die aus-
führliche Einzelauswertung ausgewählte Lite-
ratur hinausgehender Erkenntnisgewinn. 

10. Dehmlow R. Mechanismen, Prozesse und 
Wirkungsweisen der UVB und HOT. Teil 3: 
Ausgewählte eigene experimentelle Resultate 
und deren Interpreteation im Kontext eigener 
Arbeiten. therapeutikon 1991; 5(11):587-595. 
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Wirkmechanismen der UVB und HOT. 
Veröffentlichung eignet sich nicht zum Wirk-
samkeitsnachweis. Kein über die für die aus-
führliche Einzelauswertung ausgewählte Lite-
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11. Dehmlow R. Mechanismen, Prozesse und 
Wirkungsweisen der UVB und HOT. Teil 1: 
Einleitung, Pathophysiologie, Indikation. thera-
peutikon 1991; 5(9):446-450. 
Kommentar: Übersichtsarbeit zu potentiellen 
Wirkmechanismen der UVB und HOT. 
Veröffentlichung eignet sich nicht zum Wirk-
samkeitsnachweis. Kein über die für die aus-
führliche Einzelauswertung ausgewählte Lite-
ratur hinausgehender Erkenntnisgewinn. 

12. Dehmlow R. Grundregulation, Zellstoffwechsel, 
Regulationskrankheiten und die HOT/UVB. 
Teil 1: Einleitung, Pathophysiologie, Indikatio-
nen. Erfahrungsheilkunde 1992; 41(8):479-
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Veröffentlichung eignet sich nicht zum Wirk-
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8. Anhang 
8.1. Literatur 
8.1.2. Kommentiertes Literaturverzeichnis, Stand 30.01.2001 

 

26 

führliche Einzelauswertung ausgewählte Lite-
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führliche Einzelauswertung ausgewählte Lite-
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14. Dehmlow R. Mechanismen, Prozesse und 
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Wirkmechanismen und Laborstudien zu Sau-
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Veröffentlichung eignet sich nicht zum Wirk-
samkeitsnachweis. Kein über die für die aus-
führliche Einzelauswertung ausgewählte Lite-
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bumine (Albuminpolymere). Voraussetzung für 
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samkeitsnachweis. Kein über die für die aus-
führliche Einzelauswertung ausgewählte Lite-
ratur hinausgehender Erkenntnisgewinn. 
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samkeitsnachweis. Kein über die für die aus-
führliche Einzelauswertung ausgewählte Lite-
ratur hinausgehender Erkenntnisgewinn. 

30. Holesch H. Praxis der hämatogenen Oxidati-
onstherapie (HOT) und der Ultraviolett-
Bestrahlung des Blutes (UVB). 3 ed. Eigenver-
lag, 1993. 
Kommentar: Übersichtsarbeit inklusive einer 
Patienteninformation zur HOT und UVB (Inte-
ressant z.B. wegen der Abrechnungstipps). 
Veröffentlichung eignet sich nicht zum Wirk-
samkeitsnachweis. Kein über die für die aus-
führliche Einzelauswertung ausgewählte Lite-
ratur hinausgehender Erkenntnisgewinn. 

31. Klink D. Die Wirkung der Ultraviolettbestrah-
lung des Eigenblutes (UVB) bei der zerebro-
vaskulären Insuffizienz (CVI) unter besonderer 
Berücksichtigung der Beeinflussung der Hirn-
leistung. Ärztezeitschr f Naturheilverf 1994; 
35(3):189-196. 
Kommentar: Nach Angaben der Verfasser Pi-
lotstudie (n=45) zu den Effekten der UVB bei 
zerebrovaskulärer Insuffizienz. 
Veröffentlichung eignet sich nicht zum Wirk-
samkeitsnachweis. Kein über die für die aus-
führliche Einzelauswertung ausgewählte Lite-
ratur hinausgehender Erkenntnisgewinn. 

32. Krimmel M. Einführung in die HOT. Ärzte-
zeitschr f Naturheilverf 1992; 33(8):609-612. 
Kommentar: Übersichtsarbeit zur HOT. 
Veröffentlichung eignet sich nicht zum Wirk-
samkeitsnachweis. Kein über die für die aus-
führliche Einzelauswertung ausgewählte Lite-
ratur hinausgehender Erkenntnisgewinn. 

33. Krimmel M. Methoden der UV-Bestrahlung von 
Blut HOT/UVB - Grundlagen, Klinik und Praxis. 
Ärztezeitschr f Naturheilverf 1992; 33(3):475-
479. 
Kommentar: Kurzer Übersichtsartikel zur UVB 
und HOT. 
Veröffentlichung eignet sich nicht zum Wirk-
samkeitsnachweis. Kein über die für die aus-
führliche Einzelauswertung ausgewählte Lite-
ratur hinausgehender Erkenntnisgewinn. 

34. Krimmel M, Frick G, Wiesner S. Stellungnah-
me und Erwiderungen zu Bühring M. et al. 
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1991. "Eine kontrollierte Therapiestudie zur 
hämatogenen Oxidationstherapie bei Patienten 
mit Claudicatio intermittens". Ärztezeitschr f 
Naturheilverf 1992; 33(1):I-IV. 
Kommentar: Leserbriefe. 
Veröffentlichung eignet sich nicht zum Wirk-
samkeitsnachweis. Kein über die für die aus-
führliche Einzelauswertung ausgewählte Lite-
ratur hinausgehender Erkenntnisgewinn. 

35. Kuvshinchikova VN, Selina LG, Shmelev EI. 
[Effectiveness of extracorporeal ultraviolet 
blood irradiation in patients with chronic 
obstructive bronchitis] Effektivnost' ekstrakor-
poral'nogo ul'trafioletovogo oblucheniia krovi 
bol'nykh khronicheskim obstruktivnym bronkhi-
tom. Probl Tuberk 1998;(1):42-44. 
Kommentar: Liegt nur als Abstrakt vor, der 
kein abschließendes Urteil über die Qualität 
der Studie ermöglicht. 

36. Lewin G, Popow I. Veränderungen der autioxi-
dativen Abwehr unter einer Therapie mit UV-
bestrahltem Eigenblut. naturamed 1995; 
10(10):25-28. 
Kommentar: Artikel zu den potentiellen Wirk-
mechanismen der UVB, HOT und Heliothera-
pie. 
Veröffentlichung eignet sich nicht zum Wirk-
samkeitsnachweis. Kein über die für die aus-
führliche Einzelauswertung ausgewählte Lite-
ratur hinausgehender Erkenntnisgewinn. 

37. Lutz J. Sauerstoffbehandlungsmethoden - eine 
kritische Analyse etablierter und umstrittener 
Verfahren (II). Versicherungsmedizin 1998; 
50(5):190-194. 
Kommentar: Kritische Übersichtsarbeit über 
diverse Sauerstofftherapien. 

38. Melzer HJ, Koester W, Wiesner S, Wiesner A. 
Zur Anwendung der Ultraviolettbesrahlung in 
des Eigenblutes in der Augenheilkunde. Deut-
sche Gesundheitswesen 1975; 30(19):903-
906. 
Kommentar: Fallserie (n=3). 
Veröffentlichung eignet sich nicht zum Wirk-
samkeitsnachweis. Kein über die für die aus-
führliche Einzelauswertung ausgewählte Lite-
ratur hinausgehender Erkenntnisgewinn. 

39. Mix E, et al. Einfluß von Ultraviolettbestrahlung 
des Blutes (UVB) auf Zellvolumen, Zelladha-
renz und Phagozytose bei Normalprobanden 
und Patienten mit Multipler Sklerose (MS). 
Folia Haematol 1988; I115(5):669-687. 
Kommentar: Studie zu den Effekten der UVB 
auf Bluteigenschaften (Erythrozyten, Leukozy-
ten) von Patienten mit Multipler Sklerose. 
Veröffentlichung eignet sich nicht zum Wirk-
samkeitsnachweis. Kein über die für die aus-
führliche Einzelauswertung ausgewählte Lite-
ratur hinausgehender Erkenntnisgewinn. 

40. Paulitschke M, Turowski A, Lerche D. Ergeb-
nisse der Berliner HOT/UVB-Vergleichsstudie 
bei Patienten mit peripheren arteriellen Durch-
blutungsstörungen. Z Gesamte Inn Med 1992; 
47(4):148-153. 
Kommentar: siehe Einzelauswertung 

Vergleichende nicht-randomisierte Studie 
(n=30) zur Wirksamkeit der HOT/UVB bei Pa-
tienten mit peripheren arteriellen Durchblu-
tungsstörungen. 

41. Potashov LV, Reshetov AV, Tone RV, Vismont 
VG. [The efficacy of the ultraviolet irradiation of 
the blood in the combined treatment of erysi-
pelatous inflammation] Effektivnost' ul'trafiole-
tovogo oblucheniia krovi v kompleksnom le-
chenii rozhistogo vospaleniia. Vestn Khir Im I I 
Grek 1992; 149(7-8):84-88. 
Kommentar: Liegt nur als Abstrakt vor. Die 
methodische Qualität der Studie kann deshalb 
nicht abschließend beurteilt werden. 

42. Pöhlmann G. Klinisch-experimentelle Untersu-
chungen zur Wirkung der Retransfusion von 
ultraviolett bestrahltem Eigenblut bei Patienten 
mit peripherer arterieller Verschlußkrankheit. Z 
ärztl Fortbild 1987; 81(3):121-125. 
Kommentar: siehe Einzelauswertung 
Unkontrollierte Studie (n=65) zur Wirkung der 
UVB bei Patienten mit peripherer arterieller 
Verschlusskrankheit. 

43. Pöhlmann G. Klinische Erfahrungen bei der 
Behandlung von Patienten mit peripherer arte-
rieller Verschlußkrankheit (paVK) mittels Ultra-
violettbestrahlung des Eigenblutes (UVB). Ärz-
tezeitschr f Naturheilverf 1990; 31:450. 
Kommentar: Liegt nur unvollständig vor. Die 
Qualität und Aussage der Studie kann nicht 
abschließend beurteilt werden. 

44. Pöhlmann G. Die Ultraviolettbestrahlung des 
Blutes - eine Behandlungsmethode im Zwie-
licht zwischen Wissenschaft und Praxis. Ärzte-
zeitschr f Naturheilverf 1992; 33(5):400-404. 
Kommentar: Übersichtsartikel zur UVB. 
Veröffentlichung eignet sich nicht zum Wirk-
samkeitsnachweis. Kein über die für die aus-
führliche Einzelauswertung ausgewählte Lite-
ratur hinausgehender Erkenntnisgewinn. 

45. Pöhlmann G. Behandlung mit extrakorporal 
UV-bestrahltem Eigenblut; Teil 2: Klinische Er-
fahrungen bei der UVB und HOT. In: Bühring 
M, Kemper FH, Matthiessen PF, editors. Na-
turheilverfahren und unkonventionelle Medizi-
nische Richtungen. Berlin Heidelberg: Sprin-
ger, 1994. 
Kommentar: Übersichtsarbeit zur UVB und 
HOT. Die in der Arbeit dargestellte, eigene Ar-
beit von Pöhlmann, muss noch im Original ge-
sichtet werden. 
Veröffentlichung eignet sich nicht zum Wirk-
samkeitsnachweis. Kein über die für die aus-
führliche Einzelauswertung ausgewählte Lite-
ratur hinausgehender Erkenntnisgewinn. 

46. Richard F, Zabel LR. Untersuchungen zur 
Effektivitat der Ultraviolettbestrahlung des Blu-
tes bei Patienten mit arterieller Verschluss-
krankheit. Z Arztl Fortbild Jena 1987; 
81(17):889-892. 
Kommentar: siehe Einzelauswertung 
Studie (n=77) zu den Effekten der UVB bei Pa-
tienten mit arterieller Verschlusskrankheit. 
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47. Rosslenbroich B. Ozontherapie und Hämato-
gene Oxydationstherapie (HOT, UVB) im Ü-
berblick. In: Bühring M, Kemper FH, Matthies-
sen PF, editors. Naturheilverfahren und un-
konventionelle Medizinische Richtungen. Ber-
lin Heidelberg: Springer, 1992. 
Kommentar: Übersichtsarbeit zur Ozonthera-
pie, HOT und UVB. 
In Bezug zur klinischen Wertigkeit der Ozon-
therapie bei den diversen propagierten Metho-
den konnten keine kontrollierten klinischen 
Studien gefunden werden. In einer Therapie-
studie von Rokitansky (1988) seien Behand-
lungsergebnisse von insgesamt 445 Patienten 
mit peripheren arteriellen Durchblutungsstö-
rungen ausgewertet worden. Da jedoch me-
thodische Hinweise fehlten, sei sie schwer zu 
bewerten. Der Autor hält klinische Studien zum 
Wirksamkeitsnachweis der Ozontherapie unter 
kontrollierten Bedingungen und guter Methodik 
an größeren Kollektiven für dringend notwen-
dig. Vorrangig seien Forschungsaktivitäten 
zum Wirksamkeitsnachweis bei arteriellen 
Durchblutungsstörungen, zum Bereich der Ge-
riatrie (Cerebralsklerose) sowie zur Hepatitis -
B und Herpeserkrankungen. Auch sei es erfor-
derlich, die biochemisch relevanten Parameter 
zu kontrollieren  und durch In-vitro-Studien zu 
ergänzen, z.B. im Bereich der zellulären Im-
munologie. Eine besondere methodologische 
Problematik der klinischen Forschung bestehe 
nicht. Die Ozontherapie könnte mit Hilfe her-
kömmlicher Studiendesigns untersucht wer-
den. Veröffentlichung eignet sich nicht zum 
Wirksamkeitsnachweis. Kein über die für die 
ausführliche Einzelauswertung ausgewählte Li-
teratur hinausgehender Erkenntnisgewinn. 

48. Scherf HP, Meffert H, Miehe M, Steiniger S, 
Sonnichsen N. Placebokontrollierter Vergleich 
der therapeutischen Wirkung von extrakorpo-
raler UV-Blutbestrahlung und UV-Bestrahlung 
der Haut bei chronisch-stationärer Psoriasis. 
Dermatol Monatsschr 1987; 173(10):591-596. 
Kommentar: Kommentar: Siehe Einzelaus-
wertung. 

49. Scherf HP, Bäumler H, Meffert H, Turowski A, 
Schmidt HH, Priem F et al. Serielle Infrarot- 
und UV-Ganzkörperbestrahlung sowie Schein- 
und UV-Bestrahlung venösen Eigenblutes bei 
peripherer arterieller Verschlußkrankheit 1. 
Laufbandergometrie, metabolische, rheologi-
sche und hämadynamische Parameter. Z Ge-
samte Inn Med 1989; 44(7):201-207. 
Kommentar: siehe Einzelauswertung 
Studie (n=31) zu 4 verschiedenen UV-
Bestrahlungstechniken (inklusive Schein-
Bestrahlung des Bluts), die in diversen Be-
strahlungsregimen kombiniert werden. 

50. Segal J, Dehmlow R. Gedanken zur therapeu-
tischen Wirkung der Ultraviolettbestrahlung 
des Blutes (UVB) bei Viruserkrankungen. Er-
fahrungsheilkunde 1989; 38(5):289-293. 
Kommentar: Übersichtsartikel zu potentiellen 
Wirkmechanismen der UVB bei Viruserkran-
kungen. 
Veröffentlichung eignet sich nicht zum Wirk-

samkeitsnachweis. Kein über die für die aus-
führliche Einzelauswertung ausgewählte Lite-
ratur hinausgehender Erkenntnisgewinn. 

51. Taubert K. Ultraviolettbestrahlung des Blutes 
(UVB) bei Migräne. Z Arztl Fortbild Jena 1991; 
85(1-2):43-48. 
Kommentar: siehe Einzelauswertung 
Übersichtsartikel mit Darstellung von klini-
schen Studien zur Anwendung der UVB bei 
Migräne. 

52. Taubert K. Ultraviolettbestrahlung des Blutes 
(UVB) bei Migräne. Ärztezeitschr f Naturheil-
verf 1992; 33(8):646-653. 
Kommentar: Übersichtsarbeit, die sich inhalt-
lich weitesgehend mit der identisch betitelten 
Veröffenlichung in der Z. ärztl. Fortbild. 85 
(1991), 43-48 deckt. Es handelt sich anschei-
nend um eine Mehrfachveröffentlichung. 
Veröffentlichung eignet sich nicht zum Wirk-
samkeitsnachweis. Kein über die für die aus-
führliche Einzelauswertung ausgewählte Lite-
ratur hinausgehender Erkenntnisgewinn. 

53. Turowski A, Paulitschke M, Wziontek A, 
Schmidt HH. Über die Behandlung des sekun-
dären und primären Raynaud-Syndroms mit 
der HOT und UVB. Ärztezeitschr f Naturheil-
verf 1992; 33(8):638-645. 
Kommentar: siehe Einzelauswertung 
Unkontrollierte Studie (n=42) zu den Effekten 
der HOT und UVB bei primären und sekundä-
rem Raynaud-Syndrom. 

54. Wiesner A, Wiesner S. Historische Entwick-
lung der UV-Bestrahlung. In: Segal J, Seng G, 
editors. Methoden der UV-Bestrahlung von 
Blut - HOT und UVB. Stuttgart: Hippokrates 
Verlag, 1991: 11-18. 
Kommentar: Übersichtsartikel zur UVB. Kein 
über die für die ausführliche Einzelauswertung 
ausgewählte Literatur hinausgehender Er-
kenntnisgewinn. 

55. Wiesner A, Wiesner S. UVB bei Krankheiten 
des Herz-Kreislauf-Systems. In: Segal J, Seng 
G, editors. Methoden der UV-Bestrahlung von 
Blut - HOT und UVB. Stuttgart: Hippokrates 
Verlag, 1991: 75-80. 
Kommentar: Knappe Übersicht zur Anwen-
dung der UVB bei Herz-
Kreislauferkrankungen. Kein über die für die 
ausführliche Einzelauswertung ausgewählte Li-
teratur hinausgehender Erkenntnisgewinn. 

56. Wiesner S, Frick G, Gansicke FW, Linke A, 
Wiesner A. Stellungnahmen zur Arbeit "Unter-
suchungen zur Effektivitat der Ultraviolettbe-
strahlung des Blutes bei Patienten mit arteriel-
ler Verschlusskrankheit" von F. Richard und R. 
Zabel-Langhennig in Z. arztl. Fortbild. 81 
(1987), 889-892. Z Arztl Fortbild Jena 1988; 
82(10):473-477. 
Kommentar: Stellungnahmen. 
Veröffentlichung eignet sich nicht zum Wirk-
samkeitsnachweis. Kein über die für die aus-
führliche Einzelauswertung ausgewählte Lite-
ratur hinausgehender Erkenntnisgewinn. 
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57. Wiesner S. Stellungnahme zur Ultraviolettbe-
strahlung des Blutes.  7-12-2000.  

58. Windeler J. Gutachten zum Stand des Nach-
weises der Wirksamkeit der Ultraviolett-
behstrahlung des Eigenblutes (UVB /  HOT). 
In: Bühring M, Kemper FH, Matthiessen PF, 
editors. Naturheilverfahren und unkonventio-
nelle Medizinische Richtungen. Berlin Heidel-
berg: Springer, 1994. 
Kommentar: Gutachten. Schlussfolgerungen 
sind im Abschlussbericht dargestellt. 

59. Zelck U, Karnstedt U, Gansicke FW, Wiesner 
S, Lange P. Untersuchungen zum Wirkungs-
mechanismus der UV-Bestrahlung des Blutes: 
Zur möglichen Rolle des antioxidativen En-
zymsystems. Vasa Suppl 1991; 32:365-369. 
Kommentar: Laborexperimentelle Studie zu 
potentiellen Wirkmechanismen der UVB. 
Veröffentlichung eignet sich nicht zum Wirk-
samkeitsnachweis. Kein über die für die aus-
führliche Einzelauswertung ausgewählte Lite-
ratur hinausgehender Erkenntnisgewinn. 

60. Zhadnov VZ, Mishanov RF, Kuznetsov AA, 
Shprykov AS, Ryzhakova TM. [Effectiveness 
of chemotherapy in combination with e-
lectrophoresis and ultraviolet irradiation of 
blood in newly diagnosed patients with de-
structive pulmonary tuberculosis] Effektivnost' 
khimioterapii v sochetanii s organnym elektro-
forezom i ul'trafioletovym oblucheniem krovi u 
bol'nykh s vpervye vyiavlennym destruktivnym 
tuberkulezom legkikh. Probl Tuberk 
1995;(3):20-22. 
Kommentar: Liegt nur als Abtrakt vor. Die 
Qualität und Aussagen können nicht abschlie-
ßend beurteilt werden. 

61. Ziepert M, Ziepert M. Zur Wirkung der Ultravio-
lettbestrahlung des Eigenblutes bei der Migrä-
ne; Dissertation an der Universität Jena.  1987.  
Kommentar: Kleine randomisierte plazebo-
kontollierte Vergleichsstudie (n=37), zudem 
konnten 11 Patienten der Behandlungsgruppe 
nicht ausgewertet werden (drop-out-Rate von 
11/21 = 52%).  
Veröffentlichung eignet sich nicht zum Wirk-
samkeitsnachweis. Kein über die für die aus-
führliche Einzelauswertung ausgewählte Lite-
ratur hinausgehender Erkenntnisgewinn. 

62. Zwiener U, Belgrad D. Objektivierung  rheolo-
gisch-hämodynamischer und metabolischer Ef-
fekte der Ultraviolett-Bestrahlung venösen Ei-
genblutes bei peripheren arteriellen Durchblu-
tungsstörungen vom Typ II-IV n. Fontaine. Z 
Gesamte Inn Med 1987; 42(2):44-50. 
Kommentar: Studie (n=72) zu potentiellen 
Wirkmechanismen der UVB. 
Veröffentlichung eignet sich nicht zum Wirk-
samkeitsnachweis. Kein über die für die aus-
führliche Einzelauswertung ausgewählte Lite-
ratur hinausgehender Erkenntnisgewinn. 

 



 
8. Anhang 
8.2. Studienauswertungen im Einzelnen 

 

31 

8.2. Studienauswertungen im Einzelnen 
 
Titel der Studie 
 

Paulitschke, M., Turowski, A., and Lerche, D. Ergebnisse der Berliner 
HOT/UVB-Vergleichsstudie bei Patienten mit peripheren arteriellen Durch-
blutungsstörungen. Z.Gesamte Inn.Med. 47(4), 148-153. 1992. 

Studientyp nach 
Durchsicht 

Nicht-randomisierte Vergleichsstudie 

Fragestellung/ Indika-
tion 

Wirksamkeit der HOT/UVB bei peripheren arteriellen Durchblutungsstörun-
gen der unteren Extremität im Stadium II nach Fontaine (pAVK II) 

Beschreibung des 
Untersuchungs-
kollektives (Ein-/ Aus-
schlusskriterien) 

n=30; männliche Patienten mit pAVK II;  
Ausschlusskriterien: Diabetes mellitus, entzündliche arterielle Gefäßer-
krankungen unter immunsuppressiver Therapie; eine Reihe von Medika-
menten wurden 4 Wochen vor Therapiebeginn abgesetzt 

Intervention HOT bei 15 Patienten mit einer Klaudikatio-Distanz vom 178 m 
(SD±108 m); 10 Behandlungen innerhalb von 4 Wochen: 40ml venöses 
Blut wurde mit Natriumcitrat im Verhältnis 4:1 ungerinnbar gemacht und 
anschließend mit Sauerstoff aufgeschäumt, an einem UV-Brenner vorbei-
geführt und dem Patienten reinfundiert, Behandlungsdauer ca. 40 Minuten 

Vergleichsinterventi-
on 

UVB bei 15 Patienten mit einer Klaudikatio-Distanz vom 213 m 
(SD±147 m); 10 Behandlungen innerhalb von 4 Wochen („2 Behandlungen 
pro Woche“): 40ml venöses Blut wurde mit 10ml Natriumcitratlösung unge-
rinnbar gemacht, schon bei der Blutentnahme an einem UV-Strahler vor-
beigeführt und bei der Reinjektion erneut bestrahlt, 10 Minuten Behand-
lungsdauer 

Verblindung Keine Angaben. 
Randomisation Keine. Die Patienten wurden wurden subjektiv den Behandlungsgruppen 

zugeteilt, um „die Ausgangssituation bezüglich der Laufstrecke in beiden 
Patientenkollektiven vergleichbar zu gestalten.“ 

Outcomes - Primär: Laufbandergometrie: Laufstrecken bei einer Bandgeschwindigkeit 
von 4km/h und einer Steigung von 5%:  
1. Schmerzfreie Gehstrecke, 2. Klaudikatio-Distanz;  
- Sekundär: Gerinnungsserologische Daten, Hämodynamische Parameter, 
Hämorrheologische Parameter 

Follow up Keine explizite Angabe über den geplanten Follow-up; laut Abb.1  
8 Wochen 

Drop Outs Keine Angabe 
Intention to treat 
Analyse 

Keine Angabe über Therapiewechsler 

Statistische Auswer-
tung 

Vergleich der Veränderungen der Parameter innerhalb der Testgruppen 
mit dem Wilcoxon-Test (α=0.05) bzw. zwischen den Therapiegruppen mit-
tels des t-Tests; Keine Angabe zu welchem Zeitpunkt die Vergleiche ge-
plant waren (laut Abstrakt vermutlich nach 4 Wochen).  
Keine Fallzahlberechnung, Keine Powerberechnung  

Vorschlag zur Evi-
denzbewertung 

Formal IIa 

Ergebnisse Keine Unterschiede des Krankheitsverlaufes zwischen den Behandlungs-
gruppen. 
„Nach einer Serie von jeweils 10 Behandlungen innerhalb von 4 Wochen 
verbesserte sich die Klaudikatio-Distanz signifikant (p<=0,05) um 94% in 
der HOT-Gruppe bzw. 83% in der UVB-Gruppe.“ 
Keine Veränderungen bzw. Unterschiede bezüglich der paraklinischen 
Parameter. 

Fazit der Verfasser „Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass sowohl HOT als auch 
UVB zu signifikanten Verbesserungen in den Laufleistungen der pAVK-
Patienten führen“. 

Fazit des Auswerters, 
bestätigt durch den 
Arbeitsausschuss 

Die Studienplanung ohne Einschluss einer Kontrollgruppe (z.B. Plazebo-
behandlung ohne Bestrahlung) erlaubt keine sicheren Aussagen zu den 
potentiellen Effekten der beiden Therapieformen. Die fehlende Fallzahl- 
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bzw. Powerberechnung ermöglicht keine Einschätzung, welcher Unter-
schied hätte nachgewiesen werden können. Der zeitliche Verlauf hätte in 
der Auswertung berücksichtigt werden können. 
Die Strukur-, Beobachtungs- und Regiegleichheit in den Behandlungs-
gruppen ist nicht gesichert. Diese sind daher allenfalls als Fallserien anzu-
sehen. 
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Titel der Studie 
 

Turowski, A., Paulitschke, M., Wziontek, A., and Schmidt, H. H. Über die 
Behandlung des sekundären und primären Raynaud-Syndroms mit der 
HOT und UVB. Ärztezeitschr.f.Naturheilverf. 33(8), 638-645. 1992. 

Studientyp nach 
Durchsicht 

Nicht-randomisierte Vergleichsstudie 

Fragestel-
lung/Indikation 

Wirksamkeit der HOT versus UVB bei primären bzw. sekundärem Ray-
naud-Syndrom (pRP bzw. sRP) 

Beschreibung des 
Untersuchungs-
kollektives 

n=42; Patienten mit einem primären oder sekundärem Raynaud-Syndrom; 
Keine detaillierte Angabe von Ein- und Ausschlusskriterien. 

Intervention UVB: 28 Patienten „beiderlei Geschlechts“, davon 10 Pat. pRP, 18 Pat. 
sRP (hauptsächlich Sklerodermie); 8malige Behandlung innerhalb von 4 
Wochen; zu Details der Behandlung werden Literaturstellen angegeben 

Vergleichsinterventi-
on 

HOT: 14 Patienten „beiderlei Geschlechts“, davon 5 Pat. pRP, 9 Pat. sRP; 
8malige Behandlung innerhalb von 4 Wochen; zu Details der Behandlung 
wird auf Literaturstellen verwiesen 

Verblindung Keine Angaben. 
Randomisation Keine Angaben. 
Outcomes Standardisierter Fragebogen zu den subjektiven Beschwerden der Patien-

ten  
HOT: Untersuchungen der klinischen Veränderungen und paraklinischer 
Parameter vor, während, unmittelbar nach Abschluss und 4 Wochen nach 
Beendigung der Therapie. 
UVB: entsprechende Messungen vor, nach der 8maligen Behandlung und 
4 Wochen nach Therapieabschluss durchgeführt 

Follow up 4 Wochen nach Behandlung. 
Drop Outs Keine Angaben. 
Intention to treat Ana-
lyse 

Keine Angaben. 

Statistik Rangfolgentest nach Wilcoxon 
Vorschlag zur Evi-
denzbewertung 

Formal IIa 

Ergebnisse Subjektive Beschwerden: 
„Es kam bei der UVB bei 61% der Patienten zu einer Verminderung der 
Frequenz und Intensität der kältereizinduzierten Raynaud-Attacken; nach 
der HOT gaben 84% der Patienten eine Minderung dieser Beschwerden 
an.“ 
UVB: Nach Abschluss der Therapie 16 Patienten deutliche Besserung, 1 
leichte Verbesserung, 9 keine Veränderung, 2 Verschlechterung;  
HOT: Wirkung trat durchschnittlich etwas früher ein als bei der UVB, 5 
Patienten eindeutige Verbesserung, 7 leichte Verbesserung, 2 unverän-
dert. 
Plasmaviskosität, Bluteiweiße: 
Sowohl nach UVB als auch HOT statistisch signifikante Senkung der 
Plasmaviskosität und Bluteiweiße nach der Behandlung. 

Fazit der Verfasser Insgesamt berechtigen die Behandlungserfolge mit der HOT durchaus, die 
klinische Wirksamkeit durch eine größere Behandlungszahl und einen län-
geren Behandlungszeitraum zu beobachten. Weiterhin wäre es zumindest 
zur Verifizierung der klinischen Ergebnisse sinnvoll, eine plazebokontrol-
lierte Studie mit Parametern der In-vivo-Mikrozirkulation durchzuführen. 

Fazit des Auswerters, 
bestätigt durch den 
Arbeitsausschuss 

Die Studienplanung ohne Einschluss einer Kontrollgruppe (z.B. Plazebo-
behandlung ohne Bestrahlung) erlaubt keine sicheren Aussagen zu den 
potentiellen Effekten der beiden Therapieformen. Die grob unterschiedli-
chen Patientenzahlen in den beiden Behandlungsgruppen werden nicht 
begründet. Zur statistischen Auswertung fehlen detaillierte Angaben (wann 
wurde getestet?, wurden alle Messwerte und der zeitliche Verlauf berück-
sichtigt?). 
Der als standardisiert bezeichnete Fragebogen wird nicht dargestellt. Es 
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fehlen Angaben zur Auswertung des Fragebogens (Besserung versus Ver-
schlechterung). In der UVB-Gruppe werden im Gegensatz zur HOT-
Gruppe keine Messungen während der Behandlung durchgeführt.  
Entsprechend der Forderung der Verfasser nach einer weiteren Studie, ist 
die Studie allenfalls als Pilotstudie anzusehen. 
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Titel der Studie 
 

Ganelina, I. E., Kukui, L. M., Nikolaewa, J. P., Schumilowa, T. E., Cholmo-
gorow, W. E., Timofeew, K. W., and Schurigin, A. L. Zur Therapie schwerer 
Stenokardien mittels Ultraviolettbestrahlung des Blutes (UVB) und zu eini-
gen Wirkungsmechanismen dieser Therapie. Folia Haematol.Int Mag.Klin 
Morphol.Blutforsch. 109(3), 470-482. 1982. 

Studientyp nach 
Durchsicht 

Prospektive, unkontrollierte Studie 

Fragestel-
lung/Indikation 

Effekte der UVB bei schweren Stenokardien 

Beschreibung des 
Untersuchungs-
kollektives (Ein-/ Aus-
schlusskriterien) 

n=70; Männer, Alter 32 bis 79 Jahre mit ischämischer Herzkrankheit (IHK); 
„In der überwiegenden Zahl der Fälle vergingen vom Beginn der IHK in 
Form von Stenokardien oder eines Myokardinfarktes nicht weniger als 3 
Jahre. Bei 24 Patienten waren es mehr als 5 Jahre und bei 19 Patienten 
mehr als 10 Jahre.“ „Die Therapie mit UVB wurde erst nach einer erfolglo-
sen intensiven Behandlung im Verlauf von nicht weniger als 2 Wochen 
durchgeführt“. 
Keine Angabe von detaillierten, prospektiv anzuwendenden Ein- und Aus-
schlusskriterien. 

Intervention UVB: „Die Menge des bestrahlten Blutes betrug im allgemeinen 1ml/1kg 
Körpergewicht des Patienten. Die Bestrahlungen wurden täglich oder jeden 
2.Tag in einer Serie durchgeführt (durchschnittlich 7). Die medikamentöse 
Therapie wurde beibehalten. In einem Teil der Fälle wurden bei Ver-
schlechterung des Zustandes nach verschiedenen Zeitspannen wiederhol-
te Bestrahlungsserien angewandt.“ 

Vergleichsinterventi-
on 

Keine 

Verblindung Keine Angaben 
Randomisation Entfällt 
Outcomes Im Methodenteil keine Angaben zu vorabgeplanten Outcome-Kriterien. 

Ergebnisteil: 
Entscheidende Verbesserung: Verbesserung des Zustandes, gemessen 
am Bedarf an Analgetikainjektionen vor und nach der Behandlung.  
Guter Effekt: Verschwinden der Ruhestenokardien und eine selteneres 
Auftreten von Belastungsstenokardien (nicht mehr als 1-2 Tabl. Nitroglyce-
rin/d) bei Zunahme der Belastbarkeit gegenüber alltäglichen und physi-
schen Anforderungen (Gang über die Station im Laufe des Tages von min-
destens 1000m). 
Ausreichender Effekt: Vermindertes Auftreten von Ruhestenokardien und 
ein verbessertes Ansprechen auf die Therapie bei der Belastungssteno-
kardie und gleichzeitig subjektiver Verbesserung des Allgemeinbefindens. 

Follow up Bis zu 16 Monaten, keine Angaben zu einem vorab geplanten Follow-up 
Drop Outs Ohne Angabe des geplanten Follow-ups nicht zu beurteilen 
Intention to treat Ana-
lyse 

Keine Angaben 

Statistische Auswer-
tung 

Deskriptive Darstellung 

Vorschlag zur Evi-
denzbewertung 

Formal IIc. 

Ergebnisse Guter Effekt: 46 Patienten (Zeitpunkt ?) 
Ausreichender Effekt: 24 Patienten (Zeitpunkt ?) 
7 Patienten verstarben nach der stationären Behandlung. „Der Therapieer-
folg nach UVB hielt bei den übrigen 63 Patienten ausreichend lange an. 
Von 48 Patienten, die 2-8 Monate kontrolliert wurden, registrierten wir am 
Ende des Beobachtungszeitraumes bei 38 Patienten einen anhaltenden 
Erfolg.“ „Das gleiche Ergebnis wurde bei 9 von 22 Patient erzielt, die 10 
Monate und länger beobachtet werden konnten.“ 
Einen signifikanten Einfluss auf den Fibrinogenspiegel, die fibrinolytische 
Aktivität und die Erythrozytenaggregation (untersucht an 11 Patienten) 
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hatte die UVB-Therapie nicht. Es kam zu einer Verminderung der Mono-
merfibrinkomplexe im Blut um das 2½-fache. Eine Woche nach dem Ende 
der UVB-Therapie hatte sich der erhöhte Antistreptolysin-O-Titer bei allen 
Patienten mit überstandenem Infarkt normalisiert. 

Fazit der Verfasser Ungeachtet dessen, dass die Wirkmechanismen der UVB noch nicht völlig 
bekannt sind, bestehen über den anhaltenden und zuverlässigen Effekt bei 
Stenokardie keine Zweifel. 

Fazit des Auswerters, 
bestätigt durch den 
Arbeitsausschuss 

Die Länge und Frequenz der UVB-Behandlung wird nicht angegeben. Eine 
Sicherung einer standardisierten und reproduzierbaren Beurteilung der 
Outcome-Kriterien wird nicht ersichtlich. Ohne entsprechende Standardi-
sierungen und aufgund der fehlenden Kontrollgruppe können die Effekte 
der UVB nicht sicher von den Effekten der medikamentösen Therapie bzw. 
dem Spontanverlauf getrennt werden. Die Beurteilung nur derjenigen Pati-
enten, die über einen längeren Zeiträume beobachtet werden konnten, 
ergibt mit hoher Wahrscheinlichkeit verzerrte Ergebnisse, da es sich um 
Patienten handeln kann, die primär eine bessere Prognose aufweisen. In 
dieser Hinsicht ist keine Methodik zur Sicherung eines vorab geplanten 
Follow-ups über die gesamte Gruppe beschrieben. 
Die Studie könnte allenfalls als Pilotstudie zu einer sorgfältig geplanten, 
kontrollierten Studie angesehen werden. 
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Titel der Studie Pöhlmann, G. Klinisch-experimentelle Untersuchungen zur Wirkung der 

Retransfusion von ultraviolett bestrahltem Eigenblut bei Patienten mit peri-
pherer arterieller Verschlusskrankheit. Z.ärztl.Fortbild. 81(3), 121-125. 
1987. 

Studientyp nach 
Durchsicht 

Prospektive, unkontrollierte Studie 

Fragestel-
lung/Indikation 

Effekte der UVB bei bei Patienten mit peripherer arterieller Verschluss-
krankheit 

Beschreibung des 
Untersuchungs-
kollektives (Ein-/ Aus-
schlusskriterien) 

n=65; Männer; Alter 40-65 Jahre mit peripheren arteriellen Durchblutungs-
störungen im Stadium IIa nach Fontaine; keine Angabe von detaillierten, 
prospektiv anzuwendenden Ein- und Ausschlusskriterien 

Intervention UVB: 2 mal wöchentlich über einen Zeitraum von 4 Wochen. Venöses Blut 
(1ml pro kg Körpergewicht) wurde mit Natriumzitrat im Verhältnis 9:1 unge-
rinnbar gemacht, bestrahlt und innerhalb von 5 Minuten nach UVB intrave-
nös reinfundiert. Alle Patienten erhielten während dieser 4wöchigen 
Behandlung keine durchblutungsfördernden Medikamente. 

Vergleichsinterventi-
on 

Keine 

Verblindung Keine Angaben 
Randomisation Entfällt 
Outcomes Vor Beginn und am Ende der 4wöchigen Behandlung: 

Kontrollierter Gehtest: 120 Schritte/min; 
Längsimpedanzrheographie; 
Laborchemische Parameter 

Follow up bis Ende der Behandlung 
Drop Outs Keine 
Intention to treat Ana-
lyse 

Keine Angaben 

Statistische Auswer-
tung 

Obwohl p-Werte angegeben werden, erfolgen keinerlei Angaben zur statis-
tischen Methodik 

Vorschlag zur Evi-
denzbewertung 

Formal IIc 

Ergebnisse Kontrollierter Gehtest: Steigerung der Gehstrecke von im Durchschnitt 
125m vor Behandlung auf 365m nach Behandlung. 
Laborchemische Parameter: Tabellarische Darstellung derjenigen Parame-
ter, die sich statistisch signifikant geändert haben. 
Signifikante Senkung des Fibrinogenspiegels, Erhöhung des Albu-
min/Globulinquotienten 

Fazit der Verfasser Die Retransfusion UV-bestrahlten Blutes scheint bei Patienten mit pAVK 
eine effektive Therapie zu sein. 
„Wir halten diesen Test [Kontrollierter Gehtest] für wichtig, obwohl subjektiv 
stark beeinflußbar...“ 

Fazit des Auswerters, 
bestätigt durch den 
Arbeitsausschuss 

Die Studienplanung ohne Einschluss einer Kontrollgruppe (z.B. Plazebo-
behandlung ohne Bestrahlung) erlaubt keine sicheren Aussagen zu den 
potentiellen Effekten der beiden Therapieformen. Die Studie könnte allen-
falls als Pilotstudie zu einer kontrollierten Studie angesehen werden. In 
einer plazebokontrollierten Studie mit Verblindung von Patienten, Thera-
peuten und unabhängigen, verblindeten Beurteiler des Therapieerfolges 
könnte eine unverzerrte Beurteilung der Effektivität des Verfahrens erzielt 
werden. Auch eine erheblich längere Nachbeobachtungzeit und detaillierte 
Vorab-Planung der Auswertung sowie der angewandten statistischen Me-
thodik könnten in einer solchen Studie gesichert werden. 
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Titel der Studie 
 

Richard, F. and Zabel, Langhennig R. [Effectiveness of ultraviolet irradiati-
on of blood in patients with arterial occlusive disease] 
Untersuchungen zur Effektivitat der Ultraviolettbestrahlung des Blutes bei 
Patienten mit arterieller Verschlusskrankheit. Z Arztl.Fortbild.Jena. 81(17), 
889-892. 1987. 

Studientyp nach 
Durchsicht 

Prospektive unkontrollierte Studie 

Fragestellung/ Indika-
tion 

Effekte der UVB bei Patienten mit arterieller Verschlusskrankheit im Stadi-
um IIb nach Fontaine 

Beschreibung des 
Untersuchungs-
kollektives (Ein-/ Aus-
schlusskriterien) 

n=77; 134 befallene Extremitäten; Keine detaillierte Angabe von prospektiv 
anzuwendenden Ein- und Ausschlusskriterien. 

Interventionen 5 Gruppen, „die sich zum Teil überschneiden“: 
I: einmalige UVB (n=45, 79 Beine) 
II: einmalige Plazebobestrahlung (n=32, 55 Beine) 
III: einmalige Plazebobestrahlung (n=20, 34 Beine) 
IV: Serie von 6 UVB in 2 Wochen (n=30, 53 Beine) 
V: Serie von 6 Plazebobestrahlungen  in 2 Wochen (n=12, 21 Beine). 
 

(UVB: 45ml venöses Blut wurde im Mischungsverhältnis 9:1 mit 3,1%igem 
Natriumzitrat versetzt, über 5 Minuten bestrahlt und reinfundiert; 
Plazebo: gleiches Vorgehen, jedoch wurde das abgedeckte Bestrahlungs-
gerät nicht eingeschaltet) 

Verblindung Keine Angaben 
Randomisation Keine Angaben 
Outcomes Vor und nach Einzelbestrahlungen sowie im Verlauf von Serienbehandlun-

gen: 
Ergometrische Messungen der Leistungsfähigkeit der Beine bis zum Errei-
chen der Schmerzgrenze mittels Tret-Ergometers. Zur Auswertung gelang-
te die Zahl der Tretbewegungen. 

Follow up Bis unmittelbar nach der Behandlung. 
Drop Outs Keine Angaben 
Intention to treat 
Analyse 

Keine Angaben 

Statistische Auswer-
tung 

"Zur Beurteilung des UVB-Effektes wurden die Patienten in 5 Gruppen 
eingeteilt, die sich zum Teil überschneiden."  
Obwohl von „signifikanten Differenzen“ gesprochen wird, finden sich nur 
teilweise Angaben zur angewandten statistischen Methodik (Chiquadrat-, 
Wilcoxon-Test). 

Vorschlag zur Evi-
denzbewertung 

Formal IIa 

Ergebnisse Gruppe I versus II: Eine einmalige Plazebobestrahlung erwies sich als 
effektiver als eine einmalige UVB, ohne dass signifikante Differenzen nach-
weisbar waren (im Text werden Patientenzahlen, in Abb.1 „Beine“ angege-
ben). 
Gruppe III (interner Vergleich): Es fanden sich keine Hinweise für eine über 
den Plazeboeffekt hinausgehende Wirkung der UVB. 
Gruppe IV versus V: In der Plazebogruppe war der Zuwachs durch 6 
Scheinbehandlungen fast identisch zur UVB. 
Es werden zudem weitere Ergebnisse von „Subgruppenanalysen“ be-
schrieben. 

Fazit der Verfasser Die nachweisbaren Effekte konnten in nahezu übereinstimmender Häufig-
keit und Intensität auch durch Plazeboanwendungen erzielt werden. so 
dass über die ausgeprägte Placebowirkung hinaus, die als Freisetzung 
latenter Leistungsreserven gedeutet wird, keine spezifische Wirkung des 
Verfahrens erfassbar war. 

Fazit des Auswerters, 
bestätigt durch den 

Die Aufteilung in Vergelichsgruppen, die sich zum Teil überschneiden und 
die erhebliche Erhöhung der Fallzahlen durch Auswertung von „Beinen“ 
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Arbeitsausschuss muss biometrisch unbedingt Berücksichtigung finden, da die übliche Me-
thodik für sogenannte unabhängige Ereignisse hier nicht angemessen ist. 
Hinweise auf eine entsprechende Methodik finden sich nicht. 
Fallzahlberechnungen und Poweranalysen fehlen.  
Die Studie ist aufgrund der erheblichen methodischen Mängel zwar nicht 
geeignet eine Wirksamkeit bzw. Nicht-Wirksamkeit der UVB zu belegen, 
stellt jedoch grundsätzlich die Durchführbarkeit einer plazebokontrollierten 
Wirksamkeitsstudie exemplarisch dar. 
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Titel der Studie 
 

Scherf, H. P., Meffert, H., Miehe, M., Steiniger, S., and Sonnichsen, N. 
Placebokontrollierter Vergleich der therapeutischen Wirkung von extrakor-
poraler UV-Blutbestrahlung und UV-Bestrahlung der Haut bei chronisch-
stationärer Psoriasis. Dermatol Monatsschr. 173(10), 591-596. 1987. 

Studientyp nach 
Durchsicht 

Prospektive Vergleichsstudie 

Fragestel-
lung/Indikation 

Effekte 4 verschiedener UV-Bestrahlungstechniken (inklusive UVB und 
Schein-Bestrahlung des Bluts) bei stationärer Psoriasis 

Beschreibung des 
Untersuchungs-
kollektives (Ein-/ Aus-
schlusskriterien) 

n=23 
Keine detaillierte Angabe von prospektiv anzuwendenden Ein- und Aus-
schlusskriterien. Lediglich „Die Psoriasis zeigte im Zeitraum von wenigs-
tens 4 Wochen vor Studienbeginn keine Anzeichen von Remission.“ 

Interventionen I: 12 Patienten über 2 Wochen 10 Infrarot-Hautbestrahlungen (Plazebo) 
=> 20 UV-Hautbetrahlungen bis zu einer kumulativen Dosis von 53,3 
J/m² (Zeitraum?) => individualisierte externe Therapie über 4 Wochen 

II: 11 Patienten über 2 Wochen 6 Scheinbestrahlungen des Blutes => 
12 UV-Blutbestrahlungen bis zu einer kumulativen Dosis von 0,182 J/m² 
=> 20 UV-Hautbestrahlungen bis zu einer kumulativen Gesamtdosis von 
57,3 J/m² (Zeitraum?). 

Verblindung Patient 
Randomisation Keine Angaben  („wurden in Abhängigkeit ihres erstmaligen Erscheinens in 

der Sprechstunde in Gruppe 1oder 2 eingeordnet“) 
Outcomes Beurteilung des Psoriasis-Schweregrades nach der Methode nach Wein-

stein (Literatur angegeben), dabei werden Erythem, Infiltrat und Schup-
pung in eine 4-Punkte-Skala eingeordnet. 

Follow up Keine Angaben 
Drop Outs Keine Angaben 
Intention to treat Ana-
lyse 

Keine Angaben 

Statistische Auswer-
tung 

Wilcoxon-Test (alpha=0,05) 

Vorschlag zur Evi-
denzbewertung 

Formal IIa 

Ergebnisse I: Keine Besserung nach Infrarotbestrahlung, Besserung nach UV-
Ganzkörperbestrahlungen („p<0,01“), ohne zu völliger Rückbildung zu 
führen. Auch nach externer Therapie keine völlige Rückbildung. 

II: Der Schweregrad scheint nach 6 Scheinbestrahlungen und weiter nach 
den sich anschließenden ersten 6 UV-Blutbestrahlungen rückläufig zu 
sein. Diese Befunde sind aber statistisch nicht signifikant. Nach weite-
ren 4 bzw. 7 UV-Blutbestrahlungen hatte sich der Schweregrad wieder 
dem Ausgangsbefund angenährt. Die anschließenden UV-Hautbestrah-
lungen verminderten den Schweregrad deutlich („p<0,01“). 

Fazit der Verfasser Die UV-Bestrahlung des Blutes erwies sich als ungeeignet für die Therapie 
der chronisch-stationären Psoriasis. Erstaunlich war die Suggestivkraft der 
Methode. Auch wenn die Untersucher keinerlei Befundverbesserung er-
kennen konnten, betonten selbst altgediente, gut informierte Psoria-
siskranke immer wieder, dass sich der Hautbefund infolge Blutbestrahlung 
erheblich gebessert habe. 

Fazit des Auswerters, 
bestätigt durch den 
Arbeitsausschuss 

Obwohl als kontrollierte Studie angelegt, ist die Studie nicht als eine solche 
adäquat qusgewertet worden: es fehlt der zielführende Vergleich zwischen 
den Therapiegruppen. Ein Vorher-Nachher-Vergleich nur innerhalb der 
beiden Gruppen ist biometrisch und klinisch uninformativ und missachtet 
das Design der Studie.  
Auch bei sachgerechter Auswertung könnte die Studie aufgrund der klei-
nen Patientenzahl allenfalls als Hypothesen-generierende Pilotstudie an-
gesehen werden, belegt jedoch die Durchführbarkeit einer hochwertigen, 
plazebokontrollierten Wirksamkeitsstudie. 
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Titel der Studie 
 

Scherf, H. P., Bäumler, H., Meffert, H., Turowski, A., Schmidt, H. H., Priem, 
F., and Sönnichsen, N. Serielle Infrarot- und UV-Ganzkörperbestrahlung 
sowie Schein- und UV-Bestrahlung venösen Eigenblutes bei peripherer 
arterieller Verschlusskrankheit 1. Laufbandergometrie, metabolische, rheo-
logische und hämadynamische Parameter. Z.Gesamte Inn.Med. 44(7), 
201-207. 1989. 

Studientyp nach 
Durchsicht 

Prospektive Vergleichsstudie 

Fragestel-
lung/Indikation 

Effekte 4 verschiedener UV-Bestrahlungstechniken (inklusive UVB und 
Schein-Bestrahlung des Bluts) bei peripherer arterieller Verschlusskrank-
heit im Stadium II nach Fontaine 

Beschreibung des 
Untersuchungs-
kollektives (Ein-/ Aus-
schlusskriterien) 

n=31; Männer; davon 21 Patienten mit pAVK und n=10 gesunde „Kontroll“-
Personen. 
Keine detaillierte Angabe von prospektiv anzuwendenden Ein- und Aus-
schlusskriterien. 

Interventionen I: Infrarot-Hautbestrahlung 
II: UV-Hautbestrahlung 
III: UVB (45ml venöses Blut mit 3,2%iger Natriumzitratlösung versetzt und 
im Durchfluss [180 s] bestrahlt und sofort reinfundiert) 
IV: Schein-UVB (entsprechend UVB bei ausgeschaltetem Brenner) 
 

Bestrahlungsregime:  
A) 11 Patienten: 2 Wochen Infrarotbestrahlungen -> 2 Wochen 9 UV-
Ganzkörperbestrahlungen -> 2 Wochen 7 Schein-UVB -> 3 Wochen 
bestrahlungsfreies Intervall -> 8 UVB in 2-3 tägigen Abständen; 
B) 10 Patienten: 7 UVB -> 3 Wochen nach Abschluss der UV-
Bestrahlungsserie zusätzlich monatlich je eine UVB 

Verblindung Patient 
Randomisation Keine Angaben. 
Outcomes Klaudikatio-Distanz mittels Laufbandergometer: 1. Laufstrecke bis zum 

Eintritt der ersten Schmerzerscheinungen, 2. Strecke bis zum Abbruch 
wegen starker Schmerzen: 
Bestrahlungsregime A: 9mal während der ersten 9 Wochen, also vor UVB 
und nach UVB; 
Laborchemische Untersuchungen 

Follow up 22 Wochen nach Therapiebeginn (laut Abb.1) 
Drop Outs Keine expliziten Angaben, in Tab.1 werden jedoch vor UVB 18 Patienten 

genannt (-> 3 drop outs[14%]), 3 Monate nach der Bestrahlungsserie 14 
Patienten (-> 7 drop outs [33%]) 

Intention to treat 
Analyse 

Keine Angaben 

Statistische Auswer-
tung 

Wilcoxon-Test (alpha=0,05) 

Vorschlag zur Evi-
denzbewertung 

Formal IIa 

Ergebnisse Bestrahlungsregime A: während der ersten 9 Wochen keine statistisch 
signifikante Änderung, nach der UVB-Serie verlängerten sich die Gehstre-
cken im Mittel um 286m (3 Tage nach Abschluss der Serie) und 3 Wochen 
danach um 595m. 
Eine ähnlich starke Zunahme der Gehstrecken wiesen die Patienten auf, 
die mit UVB behandelt wurden. 
Diese Verlängerung der Gehstrecken steht in direktem Zusammenhang mit 
verbesserter O2-Utilisation, Senkung der Lactatkonzentration im venösen 
Blut und Verbesserung der Fließeigenschaften des Blutes. 

Fazit der Verfasser Durch die UVB kann der Circulus vitiosus des Krankheitsgeschehens bei 
arterieller Verschlusskrankheit durchbrochen werden.  

Fazit des Auswerters, 
bestätigt durch den 
Arbeitsausschuss 

Extrem kleine Fallzahlen (21 Patienten zum Vergleich von 4 Verfahren). 
Die Anwendung der Verfahren in Serie lässt keine sicheren Schlüsse hin-
sichtlich der Effektivität der einzelnen Verfahren zu. Die Schein-UVB und 
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UVB hätten methodisch hochwertig in parallelen, randomisierten Gruppen 
mit zusätzlicher Verblindung auch der Therapeuten und Beurteiler vergli-
chen werden können. Es bleibt unklar, weshalb das vorliegende Design 
gewählt wurde. Aufgrund der kleinen Patientenzahl kann die Studie allen-
falls als Hypothesen-generierende Pilotstudie angesehen werden, belegt 
jedoch die Durchführbarkeit einer hochwertigen, plazebokontrollierten 
Wirksamkeitsstudie. 
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Titel der Studie 
 

Taubert, K. Ultraviolettbestrahlung des Blutes (UVB) bei Migräne. Z 
Ärztl.Fortbild.Jena. 85(1-2), 43-48. 25-1-1991. 

 Inhaltlich identisch: Taubert, K. Ultraviolettbestrahlung des Blutes (UVB) 
bei Migräne. Ärztezeitschr.f.Naturheilverf. 33(8), 646-653. 1992. 
Zitierte Dissertation: Ziepert, Maria and Ziepert, Manfred. Zur Wirkung 
der Ultraviolettbestrahlung des Eigenblutes bei der Migräne.  1985.  
Friedrich-Schiller-Universität Jena, Medizinische Fakultät, Dissertation 
A. 

Studientyp nach 
Durchsicht 

Übersichtsartikel mit Darstellung von klinischen Studien zur Anwendung 
der UVB bei Migräne: Fallserien und 1 kontrollierte, doppelblinde nicht-
randomisierte Studie  

Fragestel-
lung/Indikation 

Effekte der UVB bei Migräne 

Beschreibung des 
Untersuchungs-
kollektives (Ein-/ Aus-
schlusskriterien) 

n=62; Migränepatienten; Keine detaillierte Angabe von prospektiv anzu-
wendenden Ein- und Ausschlusskriterien. 

Intervention 21 Patienten UVB: 50ml Blut, 12 Behandlungen in 6 Wochen 
Vergleichsinterventi-
onen 

1. 16 Patienten Schein-UVB (gemäß der Intervention, ohne dass der Bren-
ner angeschaltet war); 
2. 25 Patienten wurden zusätzlich in einer offenen Studie mit UVB behan-
delt 

Verblindung Doppelblind 
Randomisation Keine Angaben 
Outcomes - Primär: Subjektive Erfolgsbewertung durch die Patienten (Beschwerde-

frei, Gute Besserung, Etwas Besserung, Unverändert, Verschlechtert); 
- Sekundär: Buchführung der Patienten über den monatlichen Medikamen-
tenverbrauch sowie Intensität, Häufigkeit und Dauer der Kopfschmerzen 

Follow up 3 Monate ? („Dabei ergaben sich nach 3 Monaten folgende Ergebnisse:“) 
Drop Outs Keine Angaben 
Intention to treat 
Analyse 

Keine Angaben 

Statistische Auswer-
tung 

Keine Angaben trotz Darstellung von „signifikanten Unterschieden“. 

Vorschlag zur Evi-
denzbewertung 

Formal IIa 

Ergebnisse Zwischen der Interventionsgruppe und der Schein-UVB-Gruppe konnten 
keine Unterschiede statistisch gesichert werden; 
Die Besserungrate zwischen den Patienten der Interventionsgruppe und 
den Patienten der offenen Studie weist signifikante Unterschiede auf (keine 
Angabe über statistische Auswertung); 
Bezüglich der sekundären Zielkriterien gab es zwischen den 3 Gruppen 
keine wesentlichen Unterschiede. 

Fazit der Verfasser Obwohl weitere Untersuchungen erforderlich sind, kann die UVB als Me-
thode der zweiten Reihe bei Therapieresistenz, Arzneimittelallergie und 
Arzneimittelabusus von Migränepatienten schon heute empfohlen werden. 
In weiteren Untersuchungen ist zu klären: 
- welche Applikationsparameter zu einer optimalen Wirkung führen, 
- welche Wellenlänge optimale Ergebnisse erbringt und  
- wie die Wirksamkeit der UVB im Vergleich zur Pharmakotherapie ist. 

Fazit des Auswerters, 
bestätigt durch den 
Arbeitsausschuss 

Die methodisch hochwertigste Vergleichsstudie (Intervention gegen Ver-
gleichsgruppe 1) hat keine Überlegenheit der UVB gegenüber einer 
Schein-UVB belegen können. Der Vergleich mit den Patienten einer zu-
sätzlichen offenen Studie ist methodisch zweifelhaft, da hier das Prinzip 
der doppelblinden Vergleichsstudie verlassen wird und andere therapeuti-
sche Effekte die Ergebnisse wesentlich verzerren können. 
Die Studie zeigt, dass doppelblinde, kontrollierte, plazebokontrollierte Stu-
dien zur Wirksamkeit der UVB unproblematisch in der Durchführung sind. 
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Titel der Studie 
 

Ziepert, Maria und Ziepert, Manfred. Zur Wirkung der Ultraviolettbestrah-
lung des Eigenblutes bei der Migräne.  1985.  Friedrich-Schiller-Universität 
Jena, Medizinische Fakultät, Dissertation A 

Knapp berichtet in: 
Taubert, K. Ultraviolettbestrahlung des Blutes (UVB) bei Migräne. Z 
Ärztl.Fortbild.Jena. 85(1-2), 43-48. 25-1-1991. 

Inhaltlich identisch: Taubert, K. Ultraviolettbestrahlung des Blutes (UVB) 
bei Migräne. Ärztezeitschr.f.Naturheilverf. 33(8), 646-653. 1992. 

Studientyp nach 
Durchsicht 

Fallserien, da über 50% der behandelten Patienten von einer Intention-to-
treat-Analyse ausgeschlossen wurden 

Fragestel-
lung/Indikation 

Effekte der UVB bei Migräne 

Beschreibung des 
Untersuchungs-
kollektives (Ein-/ Aus-
schlusskriterien) 

n=53; Migränepatienten; Keine detaillierte Angabe von prospektiv anzu-
wendenden Ein- und Ausschlusskriterien (Einzige Angabe: „Bei der Vor-
auswahl für die Therapie wurden nur M.-Patienten berücksichtigt, die mo-
natlich mindestens einen schweren Kopfschmerzanfall angaben.“ [Seite 29 
der Dissertation]). 

Intervention 21 Patienten UVB: 50ml Blut, 12 Behandlungen in einem Zeitraum von 4 
bis 6 Wochen, d. h. zwei bis drei Behandlungen wöchentlich 

Vergleichsinterventi-
onen 

1. 16 Patienten Schein-UVB (gemäß der Intervention, ohne dass der Bren-
ner angeschaltet war); 
2. 25 Patienten wurden zusätzlich in einer offenen Studie mit UVB behan-
delt. „Zu dieser Gruppe gehörten auch 9 Patienten, die zuvor bereits im 
Rahmen der Doppelblindstudie eine Scheinbehandlung erhalten hatten“ 
(Seite 29 der Dissertation) 

Verblindung Doppelblind 
Randomisation „Die Aufteilung erfolgte nach dem Zufallsprinzip“ (Seite 29 der Dissertati-

on). Keine weiteren Angaben. 
Outcomes - Primär: Subjektive Erfolgsbewertung durch die Patienten (Beschwerde-

frei, Gute Besserung, Etwas Besserung, Unverändert, Verschlechtert); 
- Sekundär: Buchführung der Patienten über den monatlichen Medikamen-
tenverbrauch sowie Intensität, Häufigkeit und Dauer der Kopfschmerzen 
Jedoch: Die Anfallskalender wurden den Patientenangaben vorgezogen, 
wenn die Vorbeobachtungszeit mindestens 3 Monate betrug ...“ (Seite 36 
der Dissertation) 

Follow up 3 Monate ?  (“Ein Vierteljahr nach Beendigung der Behandlung wurden die 
Anfallskalender geschlossen.”) 

Drop Outs 11 drop outs (52%) in der Behandlungsgruppe („Wegen fehlender oder 
unkorrekt geführter Anfallskalender, Therapieunterbrechungen u.a.m. 
konnten insgesamt 11 der behandelten Patienten nicht mit bewertet wer-
den.“ [Seite 29 der Dissertation]) 

Intention to treat Ana-
lyse 

Keine Angaben, anscheinend nicht erfolgt (siehe drop outs) 

Statistische Auswer-
tung 

Bewertung der Anfallskalender: Nichtparametrische Verfahren (Maximum- 
und Zeichentest, U-Test nach Wilcoxon) 

Vorschlag zur Evi-
denzbewertung 

Formal I  (nach Angaben der Autoren) 

Ergebnisse Zwischen der Interventionsgruppe und der Schein-UVB-Gruppe konnten 
keine Unterschiede statistisch gesichert werden; 
Die Besserungrate zwischen den Patienten der Interventionsgruppe und 
den Patienten der offenen Studie weist signifikante Unterschiede auf; 
Bezüglich der sekundären Zielkriterien gab es zwischen den 3 Gruppen 
keine wesentlichen Unterschiede. 

Fazit der Verfasser „Die Einwirkung der UV-Strahlung auf das Blut des Patienten scheint nach 
unseren Ergebnissen nicht der ausschlaggebende Faktor zu sein für den 
Therapieeffekt der UVB bei der Migräne. Zum Teil ist er ohne Zweifel psy-
chischen (suggestiven) Mechanismen zuzuschreiben. Darüber hinaus ist 
anzunehmen, dass auch der Reiz der Retransfusion und eine durch die 
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i.v.-Punktion bewirkte Endorphinfreisetzung (ähnlich der Akupunktur) einen 
therapeutischen Effekt besitzen.“ „Aschließend sei noch einmal betont, 
dass ein Therapieversuch mit der UVB bei M.Patienten empfohlen werden 
kann, wobei wir für eine differentielle Indikationsstellung keine Hinweise 
geben können.“ (Seite 80 der Dissertation) 

Fazit des Auswerters, 
bestätigt durch den 
Arbeitsausschuss 

Die methodisch hochwertigste Vergleichsstudie (Intervention gegen Ver-
gleichsgruppe 1) hat keine Überlegenheit der UVB gegenüber einer 
Schein-UVB belegen können. Der Vergleich mit den Patienten einer zu-
sätzlichen offenen Studie ist methodisch zweifelhaft, da hier das Prinzip 
der doppelblinden Vergleichsstudie verlassen wird und andere therapeuti-
sche Effekte die Ergebnisse wesentlich verzerren können, zumal sich auch 
9 Patienten der scheinbehandelten Gruppe in der offenen Gruppe wieder-
fanden (Auswahlverfahren?). 
Die unklare Randomisationsmethode und die Nicht-Berücksichtigung der 
Drop-outs lassen auf erhebliche Ergebnisverzerrungen schließen. 
Die Studie zeigt grundsätzlich, dass doppelblinde, kontrollierte, plazebo-
kontrollierte Studien zur Wirksamkeit der UVB unproblematisch in der 
Durchführung sind. 
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8.3. Stellungnahmen zum Fragenkataloges des Bundesausschusses 

8.3.1. DG Innere Medizin, durch Herrn Prof. Köbberling, Wuppertal 
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8.3.2. BV Deutscher Internisten, Herr Prof. Knuth, Wiesbaden 
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8.3.3. Deutsche Krebsgesellschaft, Frau Rossion, Frankfurt a.M. 
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8.3.4. Gesellschaft für Ozon- und Sauerstoffanwendungen in Medizin und 
Technik, SN durch Herrn PD Dr. Frick, Greifswald (ohne Anlagen) 
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8.4. Richtlinien über die Bewertung ärztlicher Untersuchungs- und Behand-
lungsmethoden gemäß § 135 Abs. 1 SGB V (BUB-Richtlinien) 
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8.6. Veröffentlichung der Ankündigung der Beratung im Deutschen Ärzteblatt 
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8.7. Fragenkatalog  
 

Bundesausschuss der Ärzte und Krankenkassen 
 

Arbeitsausschuss „Ärztliche Behandlung“ 
 
 

26.08.99 
 
Erläuterungen zur Beantwortung des beiliegenden Fragenkataloges 
zur  
 
Behandlung mit der Ultraviolettbestrahlung des Blutes (UVB) / foto-
biologische Therapie (im Folgenden: "UVB") 
 
Der Bundesausschuss der Ärzte und Krankenkassen überprüft gemäß gesetzlichem 
Auftrag für die vertragsärztliche Versorgung der gesetzlich Krankenversicherten ärzt-
liche Methoden daraufhin, ob der Nutzen, die medizinische Notwendigkeit und Wirt-
schaftlichkeit nach gegenwärtigem Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse als 
erfüllt angesehen werden können. Das Ergebnis der Überprüfung entscheidet dar-
über, ob eine Methode ambulant oder belegärztlich zu Lasten der GKV angewendet 
werden darf. 

Indikationen zur UVB lt. Anwendern 
a) Durchblutungsstörungen aller Art 
b) Erkrankungen der Haut 
c) Bakterielle und Virusinfektionen 
d) Chronische Entzündung aller Organbereiche 
e) Stoffwechselstörungen 
 
Da die Beratung indikationsbezogen erfolgt, ist es erforderlich, dass Ihre Stellung-
nahme jeweils indikationsbezogen abgeben. Sollten Sie zu mehreren Indikationen 
Stellung nehmen wollen, bitten wir Sie diesen Fragenkatalog jeweils einzeln zu be-
antworten. Möchten Sie zu einer Indikation Stellung nehmen, die oben nicht aufge-
führt ist, so benennen Sie auch diese. 
 
Bitte begründen Sie Ihre Stellungnahme indem Sie Ihre Antworten auf unserer 
Fragen durch Angabe von Quellen (z.B. wiss. Literatur, Studien, Konsensus-
ergebnisse, Leitlinien) belegen. 
 
Bitte ergänzen Sie Ihre Stellungnahme obligat durch Literatur- und Anlagenver-
zeichnisse, in denen Sie diejenigen wiss. Publikationen kennzeichnen, die für 
die Beurteilung der Methode maßgeblich sind. 
 
Diese maßgebliche Literatur fügen Sie bitte - soweit möglich - in Kopie bei. 
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Fragenkatalog zur Behandlung mit der UVB 
 
0. Auf welche Indikation bezieht sich Ihre Stellungnahme? 
Fragen zum therapeutischen Nutzen 
1. Anhand welcher diagnostischer Parameter wird die o.g. genannte Indikation eindeutig 

festgelegt und abgegrenzt? 
2. Wie ist der Spontanverlauf bei der o.g. Erkrankung (Indikation)?  
3. Welche prioritären Ziele gelten für die Behandlung der o. g. Erkrankung? 
4. Welche dieser Ziele sind (ggf. teilweise), in welchem Stadium der o.g. Erkrankung mit 

der UVB zu erreichen? 
5. Mit welcher Diagnostik (z.B. Untersuchungstechniken, Apparaten, Gesundheitsskalen) 

werden die therapeutischen Ergebnisse (Zielgrößen) gemessen? 
6. Wie ist die Gültigkeit (Validität), Zuverlässigkeit (Reliabilität), Genauigkeit und Reprodu-

zierbarkeit dieser Diagnostik belegt? 
7. Wie ist die Wirksamkeit einer Behandlung mit der UVB im Vergleich zu anderen (etab-

lierten) Behandlungs-Methoden und/oder im Vergleich zum Spontanverlauf? 
8. Ist die Behandlung mit UVB alternativ oder additiv anzuwenden? 
9. Werden andere Methoden hierdurch überflüssig? 
10. Welche Risiken sind mit der Behandlung mittels der UVB verbunden? 
Ergänzende Fragen zur Anwendung: 
11. Gibt es verschiedene Verfahren, wie werden sie bezeichnet, worin bestehen die Unter-

schiede und welches ist als optimal anzusehen? 
12. Welches Therapieschema muß in welchem Stadium der o.g. Erkrankung eingehalten 

werden und wie ist dieses belegt?  
13  Welche Qualifikationen sind vom Anwender zu fordern? 
Fragen zur medizinischen Notwendigkeit 
14. Welche Methoden stehen zur Behandlung der o.g. genannten Erkrankung grundsätzlich 

zur Verfügung? 
15. Ist angesichts dieser Behandlungsalternativen die Behandlung mit der UVB erforderlich 

und wenn ja warum? 
Fragen zur Wirtschaftlichkeit 
16. Wie hoch ist die Prävalenz/Inzidenz der genannten Erkrankung in Deutschland?  
17. Wie hoch sind die Kosten der Behandlung eines Patienten mit der Ozon-Therapie? (je 

Anwendung / je Therapiezyklus / je Kalenderjahr) 
18. Wie sind die Kosten einer Behandlung mit der UVB im Vergleich zu etablierten Metho-

den? 
19. Welche Kosten könnten durch den Einsatz UVB vermieden werden?  
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8.8. Beschlussbegründung des Bundesauschusses der Ärzte und Kranken-
kassen  

 
 

Begründung des Beschlusses des  
Bundesausschusses der Ärzte und Krankenkassen 

 
zur 

 
Ultraviolettbestrahlung des Blutes (UVB) 

 
Zur Methode: 
Bei der UVB wird aus der Kubitalvene abgeleitetes Blut über ein Schlauchküvetten-
System in einem Blutträger dünner Schichtdicke an einer Quecksilber-
Niederdrucklampe über 5 Minuten vorbeigeleitet, die UV-Licht des Spektrums C 
(100-280 nm) emittiert. Es wird eine Menge von 1ml/kg Körpergewicht zur Vermei-
dung der Gerinnung mit Natriumzitrat versetztes Blut verwendet. 
Die Behandlung erfolgt wöchentlich 2 bis 3mal. 6 bis 10 Einzelbehandlungen („Sit-
zungen“) werden als Serie bezeichnet. Die Wiederholung einer Serie erfolgt nach 
jeweils 2 bis 6 wöchentlichen behandlungsfreien Intervallen. 6 Serien sollen zur Be-
handlung der meisten Indikationen ausreichend sein. 
 
Indikationen:  
Es sollen insbesondere Erkrankungen behandelbar sein, die auf Durchblutungsstö-
rungen oder Immundefekte zurückzuführen sind. In den wissenschaftlichen Veröf-
fentlichungen und Übersichtsarbeiten zur UVB werden über 50 Indikationen benannt, 
z.B.: 
Hypertonie, Arterielle Verschlusskrankheit, M. Winiwarter-Buerger, Raynaud-Syndrom, Diabetische 
Mikroangiopathie, Koronare Herzkrankheit, Zerebrovaskuläre Insuffizienz, Migräne, M. Menière, Tinni-
tus, Hörsturz, Chronisch-venöse Durchblutungsstörungen [Thrombosen, Ulcus cruris, Varicosis, Reti-
nalvenenthrombose], Diabetische Retinopathie, Arthrosen, Epicondylitis, M. Sudeck, Primär chroni-
sche Polyarthritis, Iridocyclitis, Asthma bronchiale, Chronisch-allergische Rhinitis, Chronisches Ekzem, 
Hautallergien, Keloid, Psoriasis, Diabetische Glomerulosklerose, Pyelonephritits, Akne, Erysipel, Fu-
runkulose, Wundheilungsstörungen, Chronische Sprunggelenksfisteln, Osteomyelitis, Adnexitis, Masti-
tis, Rezidivierende diabetische Hautinfekte, Periodontose, Chronische Sinusitis, Chronische Bronchi-
tis, Gicht, Makuladegeneration, Akute und chronische Lebererkrankungen, Malignombegleittherapie, 
Operationsvorbereitung- und nachbehandlung, Herpes zoster, HIV-Infektion aller Stadien, Bestrah-
lungsschäden, Colitis ulcerosa, M. Crohn, Atrophische Gastritis 
 
Beratung im Arbeitsausschuss: 
In der ausführlichen Erörterung des Ausschusses wurden die eingegangenen 
Stellungnahmen, Empfehlungen aus Evidenzbasierten Leitlinien (sofern vorhanden) 
und die aktuelle medizinisch-wissenschaftliche Literatur, wie von den 
Sachverständigen benannt und durch eine Eigenrecherche identifiziert, detailliert 
analysiert und hinsichtlich ihrer Aussagefähigkeit für die Beratung des Ausschusses 
bewertet. Der Ausschuss kommt zu folgenden Ergebnissen:  
 
Leitlinien: Leitlinien, welche die UVB als therapeutische Maßnahme empfehlen, 
konnten nicht gefunden werden. 
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Gutachten: Es liegt ein „Gutachten zum Stand des Nachweises der Wirksamkeit der 
Ultraviolettbestrahlung des Eigenblutes (UVB/HOT)“ zur Erkenntnislage zur UVB und 
hämatogenen Oxidationstherapie (HOT) von Dr. Windeler 1994, Universität Heidel-
berg, vor. Darin resümiert Dr. Windeler:  
„Die hier diskutierten klinischen Untersuchungsergebnisse erscheinen hinsichtlich 
ihrer Quantität und Qualität sowie hinsichtlich der Übereinstimmung der in ihnen er-
hobenen Befunde nicht ausreichend für eine fundierte Beurteilung von Risiken und 
Nutzen des Verfahrens. 
Zusätzlich ist festzustellen, daß kein Datenmaterial vorliegt, daß den Anforderungen 
nationaler und internationaler Anforderungen genügt, z.B. der Nachweis eines Lang-
zeiteffekts von mindestens sechs Monaten.“  
 
Stellungnahmen: Dem Ausschuss wurden für die aktuelle Beratung folgende Stel-
lungnahmen eingereicht: 

 
Stellungnahme Aussage 
DG Innere Medizin 
durch Herrn Prof. Köbberling, Wuppertal, 26.11.99 

Ablehnend 

Berufsverband Deutscher Internisten (BDI) e.V., Wiesba-
den, Herr Prof. Knuth, 10.12.99 

Ablehnend 

Deutsche Krebsgesellschaft, Studienhaus Onkologie, 
Frankfurt, Frau Rossion, 22.12.99 

Ablehnend 

GOS Gesellschaft für Ozon- und Sauerstoffanwendungen 
in Medizin und Technik e.V.,  
Waldbronn, Herr Dr. Dehmlow, 19.06.00 

Befürwortend 

Zwei Gerätehersteller Befürwortend 
 
Die in den Stellungnahmen als Beleg angeführte Literatur ist durch den Arbeitsaus-
schuss bewertet worden. 
 
Ergebnis der Beratung: 
Der Ausschuss hat zu keiner der benannten Indikationen, weder durch die Stellung-
nahmen noch durch die Eigenrecherche, entsprechende Studien oder andere geeig-
nete wissenschaftliche Untersuchungen erhalten, die eine Wirksamkeit der UVB be-
legen, obwohl die Durchführbarkeit hochqualitativer Studien beispielhaft gezeigt wur-
de. Die bisher vorliegenden wissenschaftlichen Unterlagen weisen derartig schwer-
wiegende Mängel auf, dass sie in keiner Weise geeignet sind, den Nutzen, die Not-
wendigkeit und die Wirtschaftlichkeit der UVB für die Anwendung im Rahmen der 
Gesetzlichen Krankenversicherung zu belegen. 
Auch über die möglichen Risiken der Behandlung mit UVB finden sich keine ausrei-
chenden wissenschaftlichen Unterlagen. 
Entgegen den Behauptungen bei sozialgerichtlichen Auseinandersetzungen gibt es 
seit ca. 1990 keine relevanten Veröffentlichungen, die einen neuen Erkenntnisstand 
belegen. 
 
Fazit: 
Nutzen, Notwendigkeit und Wirtschaftlichkeit der Ultraviolettbestrahlung des Blutes 
(UVB) sind nicht belegt. Eine Aufnahme der Methode in den Leistungskatalog der 
gesetzlichen Krankenversicherung kann nicht befürwortet werden.  
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